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1 Anlass der Untersuchung 
Durch den vom Gesetzgeber aus energie- und umweltpolitischen Gründen angestrebten Aus-
bau erneuerbarer Energien hat die Windenergie einen hohen Stellenwert bekommen. Die Stadt 
Friesoythe beabsichtigt daher ihre Konzentrationsplanung aus dem Jahr 1998 (1. Änderung des 
Flächennutzungsplanes) zu überprüfen.  

Dabei sollen die Möglichkeiten zur Erweiterung bzw. Neuausweisung von Konzentrationsflä-
chen betrachtet werden. Allgemein kommt zur Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten beste-
hender Windenergieanlagen auch dem Ersetzen älterer Windenergieanlagen durch neue leis-
tungsstarke Anlagen (Repowering) besondere Bedeutung zu.  

Der 1998 beschlossenen 1. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Friesoythe 
lag eine Potenzialstudie aus dem Jahr 1996 sowie eine Vorstudie (DEWI) aus dem Jahr 1994 
zugrunde. Für eine Neubewertung der dabei ermittelten Potenzialflächen stellen diese Unterla-
gen keine ausreichende Datenbasis dar. Als Grundlage einer neuen Potenzialstudie sind zu 
beachten: 

• derzeit übliche Windenergieanlagentypen 

• geänderte tatsächliche Verhältnisse (Natur- und Landschaft / Siedlungsentwicklung) 

• geänderte rechtliche Vorgaben (Gesetze / Raumplanung / Rechtsprechung) 

• ursprüngliche Planung (Bestandschutz) 

Vorliegend sollen zunächst die möglichen Kriterien, die bei der Ermittlung geeigneter Potenzial-
flächen berücksichtigt werden sollen, definiert werden. 

 

2 Vorgaben 
2.1 Anlagentypen / Repowering 

Derzeit werden an Land Windkraftanlagen (Onshore-Anlagen) mit einer Nennleistung, die in der 
Regel zwischen 2 bis 3 MW liegt, realisiert. Um eine deutlich bessere Nutzung des Windpoten-
zials zu erreichen, weisen die heute üblichen Anlagen Rotordurchmesser von ca. 70 bis 100 m 
und Turmhöhen von etwa 100 bis 130 m auf 1. Teilweise sind die Anlagen sogar insgesamt 
200 m hoch. Diese heutigen größeren Anlagen sind effektiver und können bei höheren Naben-
höhen auch im Inland unabhängiger von der lokalen Windhöffigkeit eine bessere Energieaus-
beute erreichen. 

Die Anlagengröße ist an Land jedoch durch technische Gegebenheiten, insbesondere die Er-
schließungsmöglichkeiten (Straßengewichtsklassen und Kurvenradien), begrenzt. Größere An-
lagen, insbesondere Anlagen der 5 MW-Klasse sind auf absehbare Zeit hauptsächlich auf See 
als Offshore-Anlagen zu erwarten. 2 

Die größeren Anlagen wirken durch ihre Höhe zwar auf eine größere Fläche der Landschaft, sie 
haben durch geringere Drehgeschwindigkeiten und auch durch die geringere Zahl der mögli-
chen Anlagen auf einer bestimmten Windparkfläche jedoch im Verhältnis zur Leistung eine ge-
ringere Störwirkung und können damit teilweise auch einen Beitrag leisten, die Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes zu reduzieren. 

Die Auswirkungen hinsichtlich der Immissionssituation der heute üblichen 2 bis 3 MW-Anlagen 
sind mit einem Emissionspegel von 103 bis 104 dB(A) hinsichtlich ihrer Lärmimmissionen immer 
noch mit den früher üblichen kleineren 1 bis 1,5 MW-Anlagen vergleichbar. Technische Verbes-

                                                
1 Repowering v. Windenergieanlangen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten S. 21-23, 36-37 

Deutscher Städte- und Gemeindebund Juli 2009 
2 s.o. S. 20 
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serungen wirken sich durch verstellbare Rotorblätter (“pitch“-gesteuert) schallreduzierend aus. 
Die Auswirkungen durch Reflexion und Schattenwurf sind wesentlich von der Himmelsrichtung 
abhängig und lassen sich heute ebenfalls durch technische Möglichkeiten (Einsatz von weniger 
reflektierenden Farben bzw. Abschaltautomatik) besser beherrschen3. 

Auch wenn aufgrund der Immissionen heute daher nicht zwingend deutlich größere Abstände, 
als sie von der Stadt Friesoythe 1998 als Vorsorgeabstand gegenüber Einzelhäusern (500 m) 
und zu Siedlungsbereichen (1000 m) berücksichtigt wurden, erforderlich sind und auch die da-
maligen Abstände bei den größeren Anlagen hinsichtlich des Immissionsschutzes gerade noch 
ausreichen könnten, können für die neueren, deutlich größeren Anlagen, auch erweiterte Vor-
sorgeabstände von z.B. 650 m zu Einzelhäusern als begründbar anerkannt werden,4 wenn ins-
gesamt der Nutzung der Windenergie noch substanziell Raum geschaffen wird.  

Ein pauschaler Vorsorgeabstand von 1.000 m zu geschlossenen Siedlungsbereichen entspricht 
auch derzeit noch dem Runderlass der Landesregierung von 20045 und der Rechtsprechung 
des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg (Urteil vom 28.01.20106). 

Das Repowering hat auch in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts Berücksichti-
gung gefunden. „Außerdem hat der Planungsträger das Interesse gerade der Betreiber älterer An-
lagen, diese durch effizientere neue Anlagen zu ersetzen und diese dabei gegebenenfalls auch 
neu anzuordnen (Repowering), in der Abwägung zu berücksichtigen.“ BVerwG 24.01.2008 (4CN 
2.07). 

 

2.2 Rechtliche Vorgaben  

2.2.1 Landesraumordnungsprogramm (LROP 2008 / 2012) 

Entsprechend den Aussagen im Landesraumordnungsprogramm 2008, zuletzt geändert Okto-
ber 2012, soll künftig nicht die Erschließung neuer Flächen im Vordergrund stehen, sondern die 
effektive Nutzung planerisch abgestimmter Flächen durch Repowering-Maßnahmen. Der unter 
technologischen, klimatischen und umweltschonenden Aspekten sinnvolle Einsatz von Anlagen 
neuster Bauart sollte dabei nicht durch unverhältnismäßige Höhenbegrenzungen und Abstands-
regelungen verhindert werden. (Erläuterungen zu Abschnitt 4.2, Energie S.139) 

Nach dem neuen Abschnitt 4.2 soll in Vorranggebieten für Windenergie keine Höhenbegren-
zungen festgelegt und Wald in der Regel nicht für die Windenergienutzung in Anspruch ge-
nommen werden. Wörtlich heißt es: „In Vorrang- und Eignungsgebieten Windenergienutzung 
sollen Höhenbegrenzungen nicht festgelegt werden.“ Und weiter „Wald soll wegen seiner viel-
fältigen Funktionen, insbesondere wegen seiner klimaökologischen Bedeutung, nicht für die 
Nutzung von Windenergie in Anspruch genommen werden. Flächen innerhalb des Waldes kön-
nen für die Windenergienutzung nur dann in Anspruch genommen werden, wenn – weitere Flä-
chenpotenziale weder für neue Vorrang- noch für neue Eignungsgebiete im Offenland zur Ver-
fügung stehen und  – es sich um mit technischen Einrichtungen oder Bauten vorbelastete Flä-
chen handelt.“ Diese Vorgaben richten sich jedoch unmittelbar zunächst nicht an die Gemein-
den sondern an die Raumordnungsbehörden. 

 

 

 

                                                
3 s.o. S. 21-23 
4 OVG Nds. vom 28.10.2004 KN 155/03 
5 Runderlass gem. Empfehlung der Nds. Landesregierung vom 26.01.2004 für die Raumordnung 
6 OVG Nds. 28.01.2010 Az: 12 LB 243/07 
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2.2.2 Runderlass Nds. vom 26.01.2004 für die Regionalplanung 

Der Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.01.2004 hebt die Abstandsempfehlungen von 
1996 auf und gibt für die Raumordnung folgende konkrete Empfehlungen: 
Abstand zu Gebieten mit Wohnbebauung:  1.000 m  
Abstand zwischen Windparks: 5.000 m. 

Für die Bauleitplanung haben diese Empfehlungen keinen verbindlichen Charakter. Sie können 
jedoch für die Abwägung als Orientierung herangezogen werden. 

 

2.2.3 Regionales Raumordnungsprogramm des LK Cloppenburg (RROP 2005) 

Die im Regionalen Raumordnungsprogramm dargestellten Vorranggebiete für Natur und 
Landschaft und für die Erholung stehen i.d.R. der Entwicklung eines Windparks entgegen 
und sind daher von Windenergieanlagen freizuhalten. (siehe auch Kap. 3.2) 

Die beiden im Gebiet der Stadt Friesoythe dargestellten Vorranggebiete für Windenergiean-
lagen (Gehlenberg / Neuscharrel sowie Vordersten Thüle) entsprechen den beiden beste-
henden Windparks und sind als Ziel zu berücksichtigen. Sofern die Ausschlusswirkung der Dar-
stellung des RROP (vgl. RROP Beschreibende Darstellung D3.6) bei der Ausweisung weiterer 
raumbedeutsamer Windparks greift, wären gegebenenfalls Zielabweichungsverfahren oder eine 
Anpassung des RROP durchzuführen.7 

Die im Raumordnungsprogramm dargestellten Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft 
bzw. für die Erholung stellen zur Windenergie konkurrierende Nutzungen dar. Soweit ausrei-
chend andere Potenzialflächen im Stadtgebiet vorhanden sind, können diese im Rahmen der 
Abwägung nach den Zielvorstellungen der Stadt von Windenergieanlagen freigehalten werden. 
(siehe auch Kap. 3.6.1 Vorsorgeflächen) 

 

2.2.4 Rechtsprechung 

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Gerichtsverfahren zum Themenkomplex Konzentra-
tionszonen für Windenergieanlagen verhandelt worden. Aus der vorliegenden Rechtsprechung 
sind daher Grundsätze für die Planung von Konzentrationszonen zu erkennen. In einem Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 17.12.2002 (4 C 15/01) wurden wichtige Planungsleitsätze 
entwickelt, die für die Ausschlusswirkung von wesentlicher Bedeutung sind. Dazu zählen insbe-
sondere folgende Aspekte: 

• Durch Darstellungen im Flächennutzungsplan können Windkraftanlagen auf bestimmte 
Standorte konzentriert werden. Es ist jedoch der Gemeinde verwehrt, das gesamte Gemein-
degebiet für diese Vorhaben zu sperren. 

• Keine Darstellung ungeeigneter Flächen mit Alibifunktion (Feigenblattplanung). 

• Es muss der Privilegierungsentscheidung des Gesetzgebers Rechnung getragen werden und 
der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum verschafft werden. 

• Die Konzentrationsfläche ist in Relation zur Gemeindefläche und zu den Ausschlussflächen zu 
setzen, eine einzige Fläche kann jedoch ausreichen. 

• Die Gemeinde muss jedoch nicht sämtliche Flächen, die sich für Windkraftanlagen eignen, 
gem. §35 Abs.3 Satz 3 in ihrem Flächennutzungsplan darstellen. Bei der Gebietsauswahl und 
dem Gebietszuschnitt muss sie die geschützten Interessen der Windenergienutzung in der 
Konkurrenz mit gegenläufigen Belangen nicht vorrangig fördern. Sie darf diese Interessen 

                                                
7 Ob die bestehenden Vorranggebiete Windenergie im RROP tatsächlich Ausschlusswirkung erzielen ist auch nach der Rechtspre-

chung zu beurteilen, wonach eine ungeprüfte Übernahme der Konzentrationszonen der Gemeinden in das RROP einen 
Abwägungsfehler darstellen würde. OVG Nds. 31.03.2011 12KN 187/08 
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nach den zum Abwägungsgebot entwickelten Grundsätzen zurückstellen, wenn hinreichend 
gewichtige städtebauliche Gründe dies rechtfertigen. 

• Ein schlüssiges gesamträumliches Konzept ist erforderlich. 

• Tabuzonen wie Wald oder Siedlungsbereiche sind möglich. 

• Die Berücksichtigung pauschaler Abstandskriterien ist möglich soweit diese städtebaulich 
noch begründbar sind. 

• Bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen ist es der Gemeinde gestattet, 
durch Bauleitplanung eigenständig, gebietsbezogen das Maß des Hinnehmbaren zu steuern. 

• Geplante zukünftige Baugebietserweiterungen (z.B. Wohngebiete) können berücksichtigt wer-
den. 

Auf weitere Aussagen der Rechtsprechung wird im Anhang und im weiteren Text hingewiesen. 

 

2.2.5 Neuregelung des § 249 Baugesetzbuch (BauGB) 

Um bei der Ausweisung zusätzlicher Flächen für die Windenergie oder bei der Ermöglichung 
größerer Anlagen (Repowering) die Ausschlusswirkung im übrigen Gemeindegebiet nicht zu ge-
fährden, ist am 30. Juli 2011 mit dem § 249 BauGB eine Sonderregelung für Windenergieanla-
gen in Kraft getreten.8 Damit bestehen für die Gemeinden bei der Entwicklung weiterer Flächen 
oder besserer Nutzungsmöglichkeiten für Windenergieanlagen im Flächennutzungsplan heute 
zwei Möglichkeiten: 

a) Es werden gem. § 249 Abs.1 BauGB neben den bestehenden Konzentrationsflächen 
(das sind in Friesoythe die beiden vorhandenen Windparks „Gehlenberg/Neuscharrel“ 
sowie „Vordersten Thüle“) im Flächennutzungsplan weitere Sondergebietsflächen für 
Windenergie dargestellt. Die bestehenden Darstellungen bleiben dabei unberührt und 
entfalten (abgesehen von den Neuausweisungen oder Erweiterungen) weiterhin eine 
Ausschlusswirkung. Eine Reduzierung bestehender Flächen ist damit nicht möglich. 

Im Rahmen einer Änderung des FNP kann daneben gem. § 249 Abs.1 Satz 2 BauGB 
auch die Begrenzung der zulässigen Höhe aufgehoben werden.  

b) Bei der zweiten Planungsvarianten könnten die Konzentrationsflächen im Rahmen ei-
ner Änderung des FNP neu als Sondergebiete im Flächennutzungsplan dargestellt 
werden und damit die bestehenden Darstellungen vollständig ersetzten. Die ge-
wünschte Ausschlusswirkung für den übrigen Außenbereich muss durch diese Dar-
stellung dann wieder neu bewirkt werden. 

Zu a )  
Die Methode a) kann nach § 249 Abs.1 BauGB angewandt werden, wenn (wie in Friesoythe) 
eine wirksame Darstellung des FNP mit Ausschlusswirkung besteht. Sie hat den Vorteil, dass, 
ohne dem ursprünglichen Plankonzept zu widersprechen, auch bei Vergrößerung der Abstände 
zu schutzbedürftigen Nutzungen (z.B. von 500 m auf 650 m zu Einzelhäusern) die bestehenden 

                                                
8 Werden in einem Flächennutzungsplan zusätzliche Flächen für die Nutzung von Windenergie dargestellt, folgt (nach dem neuen 

§249) daraus nicht, dass die vorhandenen Darstellungen des Flächennutzungsplans für die Zwecke des § 35 Absatz 3 Satz 3 
nicht ausreichend sind. Satz 1 gilt entsprechend bei der Änderung oder Aufhebung von Darstellungen zum Maß der baulichen 
Nutzung. Die Sätze 1 und 2 gelten für Bebauungspläne, die aus den Darstellungen des Flächennutzungsplans entwickelt werden, 
entsprechend. Die Begründung des Gesetzentwurfs enthält dazu folgende Ausführungen: Für die Berücksichtigung der Wind-
energie, insbesondere für das Repowering, soll in § 249 BauGB eine neue Sonderregelung geschaffen werden. Unter Repowe-
ring von Windenergieanlagen ist die Ersetzung älterer, oft vereinzelt stehender Windenergieanlagen durch moderne, leistungsfä-
higere Windenergieanlagen zu verstehen. In der Praxis besteht Unsicherheit darüber, ob und inwieweit es möglich ist, die bisheri-
gen Ausweisungen für Windenergie insbesondere für die Zwecke des Repowering rechtssicher zu ändern oder zu ergänzen, auch 
ohne die bisherigen Ausweisungen in Frage zu stellen. Im Absatz 1 wird daher für den Fall, dass in einem Flächennutzungsplan 
zusätzliche planungsrechtliche Grundlagen für die Windenergie geschaffen werden, vorgesehen, dass daraus nicht folgt, dass die 
Vorhaben oder die zusätzlichen Darstellungen, insbesondere im Hinblick auf den Flächenbedarf und das Maß der baulichen Nut-
zung, zur Erzielung der Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB („der Windenergie wird nicht substanziell Raum geschaf-
fen“) nicht ausreichend sind. Entsprechendes soll nach Satz 2 gelten, wenn Darstellungen zum Maß der baulichen Nutzung, etwa 
zur Höhe von Windenergieanlagen, geändert oder aufgehoben werden. 
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Flächen zunächst unberührt bleiben (keine Auswirkungen auf den Bestandsschutz) und die 
neuen Kriterien nur auf die zusätzlichen Flächen begrenzt werden können. Jedoch ist zu be-
rücksichtigen, dass auch für die Ausweisung zusätzlicher Flächen für eine nachvollziehbare 
Standortentscheidung eine Potenzialstudie erforderlich bzw. sinnvoll ist.9 

Für die bestehenden Sondergebiete bleibt es in diesem Fall zunächst bei den bisherigen Dar-
stellungen. Sofern auch für die bestehenden Flächen ein „Repowering“ durch größere Anlagen 
ermöglicht werden soll, können die rein aus Immissionssicht notwendigen Abstände z.B. zu 
Wohngebäuden, im Rahmen der Anlagenplanung berücksichtigt werden. Neue größere Wind-
kraftanlagen können nach § 249 Abs.2 BauGB auch an den Rückbau vorhandener Anlagen, 
sowohl solcher innerhalb wie auch außerhalb der bisherigen Konzentrationszone, gebunden 
werden.10 

Zu b)  
Die Methode b) (Neuplanung ohne Anwendung von § 249 Abs.1 BauGB) kann insbesondere 
angewandt werden, wenn die Wirksamkeit bzw. die Ausschlusswirkung der bestehenden Dar-
stellung fraglich erscheint. Bei einer Verkleinerung der Konzentrationsfläche ist § 249 Abs.1 
BauGB nicht anwendbar. Die Methode b) Neuplanung kann jedoch auch sinnvoll sein, wenn ein 
Repowering durch größere Anlagen für die vorhandenen Windparks konkret ansteht und mit 
neuen Kriterien umgesetzt werden soll.  

Bei Vergrößerung der Vorsorgeabstände (z.B. von 500 m auf 650 m zu Einzelhäusern) sind je-
doch die Abweichungen zu den bestehenden Festsetzungen in Bebauungsplänen bzw. zu den 
dort vorhandenen Anlagen zu bedenken. Auch zu den Zielen des RROP können Abweichungen 
entstehen. Die Möglichkeit diesen Konflikt so zu lösen, dass für die bestehenden Windparks 
andere bzw. geringere Abstände (z.B. wie bisher 500 m zu Einzelhäusern) vorgesehen werden 
als bei möglichen Neuausweisungen, könnte nach den (strengen) Kriterien der Rechtsprechung 
jedoch leicht zu einem nicht mehr schlüssigen Plankonzept führen. 

Es erscheint daher bei einem Vorgehen nach b) (d.h. Neuplanung ohne Anwendung von § 249 
Abs.1 BauGB) sinnvoller für alle Potenzialstandorte (vorhandene und mögliche neue) einheitli-
che Kriterien vorzusehen. Im Fall der Verkleinerung der Potenzialfläche können jedoch die oben 
genannten „bedingten Darstellungen“ unter Anwendung von § 249 Abs.2 BauGB von besonde-
rem Interesse sein, da damit der Rückbau von Anlagen, in den überplanten Bereichen, geregelt 
werden kann.11  

Fazit 

Unabhängig von den beiden Planungsvarianten a) oder b) wird die vorliegende Studie nach ein-
heitlichen Kriterien vorgenommen. Auf der Ebene der Bauleitplanung kann dann entschieden 
werden, ob unter Anwendung des § 249 Abs.1 BauGB nur ergänzende Flächen ausgewiesen 
werden oder die bestehenden Windparks mit überplant werden. 

Rückbauverpflichtungen gem. § 249 Abs.2 BauGB können bei Bedarf bei beiden Planungsvari-
anten vorgesehen werden. 

                                                
9 vgl. Söfker - Kommentar zum BauGB, Ernst, Zinkahn, Bielenberg November 2011, § 249 RN9 Seite 10 
10 Nach § 249 Abs.2 S.1 BauGB kann die Zulässigkeit von neuen Windkraftanlagen an den Rückbau bestehender Anlagen gebun-

den werden. Nach § 249 Abs.2 S.3 BauGB ist dies auch bei den Darstellungen des FNP möglich. Durch eine bedingte 
Festsetzung oder Darstellung könnte etwa eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit, z.B. durch eine höhere Windenergieanlage 
von z.B. 150 m statt bisher 100 m daran gebunden werden, dass vorhandene Anlagen, z.B. außerhalb des Windparks oder 
solche, die im Randbereich stehen, zurückgebaut werden. Die dabei auftretenden wirtschaftlichen Vor- und Nachteile kön-
nen privat ausgeglichen werden, da der Vorteil erst entsteht, wenn der benachteiligte (Vorhabenträger / Eigentümer) ver-
zichtet hat. 

11 Siehe oben 
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2.3 Vorhandene Situation 

2.3.1 Bisherige Kriterien der Potenzialstudie 1996 und 1.FNP-Änderung 1998 

Bei der ursprünglichen Potenzialstudie 1996 und der nachfolgenden 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes 1998 wurden für die Standortsuche im wesentlichen folgende Kriterien ange-
wandt. 

Vorgehen beim FNP 1998 bzw. Potenzialstudie 1996 

Bewertung aller DEWI- Potenzialflächen  Quelle 

Mind. 10 bis 20 Anlagen 

Vorranggebiete N+L bzw. Erh. LROP 1993 RROP1988 

Avifauna (Landschaftsplan, AGWA 1993 / NLÖ 1994) 

FNP Siedlungserweiterung 

Infrastruktur 

Konfliktpotenzial mit N+L 

 

Erläuterungsbericht  
1.Änd. FNP 1998 
Seite 9 

Bewertung der Flä-
chen mit Punktesys-
tem 

Durch eine Bewertung der sich aus der DEWI-Studie ergebenden Potenzialflächen nach den 
o.g. Kriterien wurden im Rahmen der 1. Änderung des FNP 1998 etwa 6 Flächen westlich des 
Stadtgebietes und nördlich von Gehlenberg sowie eine Fläche bei Vordersten Thüle näher be-
trachtet. Die übrigen Bereiche wurden überwiegend wegen ihrer Bedeutung für die Erholung, 
Natur und Landschaft oder die Avifauna ausgeschlossen. (siehe Begr. der 1. Änderung des 
FNP S.24) 

Städtebauliche Ziele der 1. Änderung des FNP 1998 

Vorsorgeabstände  Quelle 

Einzelhäuser im Außenbereich  500 m 

Siedlungsgebiete (M- und W- Flächen) 1.000 m 

Schutzgebiete §§24-28 NNatG  200 m 

Wallhecken  50 m 

 

Erläuterungsbericht  
1.Änd. FNP 1998 
Seite 29 

• Gesamtleistung 27 MW 

• Mindestleistung 1 MW je Anlage  

• Nabenhöhe max. 67 m 

• Gesamthöhe max. 100 m  
Nach Berücksichtigung der weiteren städtebaulichen Zielsetzungen wurden seinerzeit zum Ei-
nen die beiden dicht nebeneinanderliegenden Potenzialflächen nördlich von Gehlenberg (Wind-
park 4 + 5 ca. 138 ha für ca. 21 WEA = Potenzialfläche 1 der vorliegenden Studie) ausgewählt, 
da hier das Landschaftsbild bereits durch zahlreiche Windenergieanlagen (ca. 10 Anlagen) vor-
belastet war. Der östliche Teil der Potenzialfläche wurde jedoch aufgrund der avifaunistischen 
Bedeutung ausgeklammert (siehe Begr. der 1. Änderung des FNP S.32, 38a und 50).  

Zum Andern wurde eine Potenzialfläche östlich von Vordersten Thüle ausgewiesen (Windpark 6 
ca. 25 ha für ca. 6 WEA = Potenzialfläche 2 der vorliegenden Studie). 

 

2.3.2 Derzeit vorhandene Windenergieanlagen und Windparks sowie Planungen (Karte 1) 

Im Gebiet der Stadt befinden sich derzeit (Stand August 2012) ca. 67 Windenergieanlagen (siehe 
Karte 1, Quelle: Geobasisdaten des Katasteramtes vom August 2011). Teilweise handelt es sich da-
bei auch um kleinere, ältere Anlagen, in Einzelfällen event. auch um untergeordnete Nebenanlagen, 
die von der Konzentrationswirkung nach § 35 Abs.3 Satz 3 BauGB nicht erfasst werden. 

• 8 Windenergieanlagen stehen im nördlichen Teil des Stadtgebietes (davon alleine 6 
WEA am Treibtorfweg im Bereich Schwaneburger Moor). 



Potenzialstudie-Wind-Friesoythe  10 

   
Büro für Stadtplanung  Pot-Wind-Friesoythe_Text_2012-12-30.doc 

• 4 Windenergieanlagen stehen im näheren Umfeld des Stadtkerns von Friesoythe. 

• 48 Windenergieanlagen stehen im westlichen Stadtgebiet, insbesondere im Umfeld von 
Gehlenberg (davon 21 WEA im ausgewiesenen Windpark Gehlenberg). 

• 7 Windenergieanlagen stehen im Windpark Vordersten Thüle im südöstlichen Bereich 
von Friesoythe. 

Nachbargemeinden 

Samtgemeinde Nordhümmling  
Westlich des Stadtgebietes schließt sich nördlich der Ortschaft Hilkenbrook unmittelbar an die 
Stadtgrenze ein Windpark an, der im Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Nordhümmling 
als Sondergebiet dargestellt ist. 

Gemeinde Saterland 
Der Windpark der Gemeinde Saterland, der durch die Änderungen Nr. 19 und 31 des FNP in 
jüngster Zeit auf über 300 ha und teilweise für Anlagen bis zu 200 m Gesamthöhe erweitert 
wurde, hat einen Abstand von weniger als 0,5 km zum Gebiet der Stadt Friesoythe. 

Gemeinde Barßel und Edewecht 
Der Windpark der Gemeinde Barßel liegt nach den Darstellungen des RROP ca. 2 km nördlich 
des Gebietes der Stadt Friesoythe.  

In der nördlich angrenzenden Nachbargemeinde Edewecht  befindet sich ca. 2 km nordwestlich 
der Stadtgrenze der Windpark „Hübscher Berg“ mit 7 WEA (E-40, Nabenhöhe 65 m). Zulässig 
sind hier Anlagen bis 150 m Höhe. 

Gemeinde Bösel und Garrel 
Der vorhandene Windpark von Bösel befindet sich südöstlich des Hauptortes ca. 2,5 km vom 
Gebiet der Stadt und ca. 3,2 km vom Windpark bei Vordersten Thüle entfernt. Nach einem Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 48 vom August 2012 plant die Gemeinde Bösel unmittelbar an 
der Grenze zur Stadt Friesoythe zwischen der Böseler Straße (L835) und dem Hahnenbergs-
weg im Bereich Kündelmoor eine Windparkfläche für 15 WEA in einer Gesamthöhe bis 190 m. 
Die Mindestabstände zu Wohnhäusern im Außenbereich betragen in Bösel 500 m. 

Die Standorte für WEA in Garrel liegen an der Thüler Straße westlich des Hauptortes ca. 1,0 km 
vom Gebiet der Stadt Friesoythe und ca. 3,0 km vom Windpark bei Vordersten Thüle entfernt. 
Die Gemeinde Garrel beabsichtigt in diesem Bereich die Erweiterung des vorhandenen Wind-
parks in Richtung der Stadtgrenze von Friesoythe. Als Mindestabstände zu Wohnhäusern sind 
hier ebenfalls 500 m vorgesehen. 

Molbergen 
Die beiden Windparkflächen der Gemeinde Molbergen befinden sich im westlichen und süd-
westlichen Gemeindeteil. Der westliche Windpark des RROP liegt ca. 1,5 km südlich des Stadt-
gebietes von Friesoythe. 

Samtgemeinde Werlte 
Ein Windpark der Samtgemeinde Werlte liegt nördlich von Lorup ca. 3 km westlich des Gebietes 
der Stadt Friesoythe.  

 

2.3.3 Netzanschluss und Erschließung 

Zur Netzanbindung steht in Friesoythe am südöstlichen Rand der Innenstadt ein Umspannwerk 
zur Verfügung (siehe Karte 1). Im Einzelfall ist im weiteren Verfahren zu klären, in wieweit das 
vorhandene 20 KV- Netz für die Einspeisung des Stroms zu ergänzen ist.  
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Zur verkehrlichen Erschließung sind die Straßen, soweit sie keine ausreichende Tragfähigkeit 
aufweisen, zu Lasten der Betreiber entsprechend auszubauen. Maßnahmen können insbeson-
dere in Gebieten mit Moorböden erforderlich werden. 

Aufwendungen für den Straßenausbau und die Netzanbindung können sich bei kleineren 
Standorten als unwirtschaftlich erweisen, oder aber auch aus Sicht der Stadtentwicklung als 
nicht sinnvoll erscheinen. 

 

3 Potenzialflächensuche 
3.1 Untersuchungsstufen 

Die Potenzialflächensuche erfolgt im wesentlichen in zwei Stufen.  

1.Stufe: Ermittlung von Potenzialflächen 

In der 1. Stufe werden unter Berücksichtigung von Ausschlussflächen (Tabuzonen – Schritt 1) 
und von Vorsorgeflächen bzw. -abständen (Schritt 2) die in Frage kommenden Flächen ermit-
telt. Die Ermittlung erfolgt auf Basis des Flächennutzungsplanes, des Regionalen Raumord-
nungsprogramms und der Geobasisdaten des Katasteramtes. 

2.Stufe: Bewertung der Potenzialflächen 

In der 2. Stufe werden die nach den in der 1. Stufe ermittelten Potenzialflächen bewertet. Dabei 
werden weitere Abwägungskriterien berücksichtigt z.B.: 
- Vorsorgegebiete N+L und Erholung des RROP, 
- Landschaftsbild, 
- Faunistische Bedeutung (soweit dazu bereits Daten vorliegen), 
- Abstände zwischen Windparks, 
- Überschwemmungsgebiete, 
- Vorhandene Windenergieanlagen / Windparks / Anschlussmöglichkeiten. 

In diesem Rahmen werden auch die Nutzungen in den Nachbargemeinden (z.B. Einzelhäuser, 
Siedlungsbereiche oder Wald) berücksichtigt. Diese Vorgehensweise wurde aus bearbeitungs-
technischen Gründen gewählt, da bei Beginn der Untersuchung und Durchführung der 1. Stufe 
noch nicht alle Informationen aus den Nachbargemeinden vorlagen. 

3.2 Ausschlussflächen (Karte 2)  

Im 1. Schritt von Stufe 1 der Untersuchung werden auf Basis des Flächennutzungsplanes sowie 
der Geobasisdaten der Liegenschaftskarte des Katasteramtes (Stand August 2011) die Tabu-
zonen, in denen Windkraftanlagen aufgrund entgegenstehender Nutzungen oder Zielsetzungen 
grundsätzlich nicht in Frage kommen, dargestellt. In der Karte 2 wird dabei folgendes berück-
sichtigt: 

Bei den Siedlungsflächen wurden nach den Darstellungen des 
FNP sowohl die vorhandenen als auch die nach dem FNP ge-
planten Siedlungsflächen, für die noch keine verbindlichen 
Bebauungspläne aufgestellt sind, berücksichtigt. Wohn-, 
Misch-, Dorfgebiete oder vergleichbare Nutzungen wurden als 
Siedlungsfläche zusammengefasst. 

Als Sondergebiete Erholung wurden alle Gebiete mit wesentli-
cher Erholungs- und Aufenthaltsfunktion berücksichtigt, dazu 
zählen unter anderem Campingplätze (auch wenn als Grünflä-
che dargestellt) und Freizeitparks. 
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Einzelhäuser mit Wohnnutzung oder gemischter Nutzung im Außenbereich wurden nach den 
Geobasisdaten (ab einer Grundfläche von 50 m²) erfasst. 

Gewerbliche Bauflächen wurden als Ausschlussflächen einbezogen. Auch wenn in Gewerbe- 
oder Industriegebieten Windkraftanlagen denkbar sind, sollen diese Gebiete i.d.R. dem produ-
zierenden Gewerbe oder dem Dienstleistungsgewerbe vorbehalten bleiben. Zu diesen Zwecken 
ist für diese Gebiete i.d.R. auch eine entsprechend aufwendige Erschließung vorgesehen. 
Windenergieanlagen, insbesondere eine Ansammlung als Windpark, können dieser Zweckbe-
stimmung entgegenstehen. Unabhängig davon erfolgt in den Baugebieten eine abschließende 
Entscheidung grundsätzlich im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.  

Naturschutzgebiete sind rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete, in denen zur Erhaltung, Ent-
wicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften be-
stimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen 
oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervor-
ragenden Schönheit ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft erforderlich ist.  

In den Naturschutzgebieten der Stadt Friesoythe sind bauliche Anlagen grundsätzlich ausge-
schlossen. Diese kommen daher nicht als Standorte in Betracht. 

In Vorranggebieten für die Erholung sowie für Natur und Landschaft des Regionalen Raumord-
nungsprogramms müssen raumbedeutsame Maßnahmen mit der jeweils festgelegten Zweck-
bestimmung vereinbar sein. Dieses Ziel ist nur zu erreichen, wenn diese Gebiete von entgegen-
stehenden Nutzungen freigehalten werden. Anders als bei den Vorsorgegebieten gibt es eine 
strikte Vereinbarkeitsforderung. Aus diesem Grund können auch einzelne WEA in der Regel 
nicht in den oben genannten Vorranggebieten errichtet werden. Für einen Windpark kommen 
sie daher nicht in Betracht.  

FFH Gebiete sind Gebiete, die für das Schutzgebietssystem „Natura 2000“ ausgewählt wurden. 
Sie dienen dem Ziel, wildlebende Arten, deren Lebensräume und die europaweite Vernetzung 
dieser Lebensräume zu sichern und zu schützen. Bei FFH Gebieten hängt die Störanfälligkeit 
durch Windenergieanlagen wesentlich von den jeweils zu schützenden Arten und den jeweiligen 
Schutzzielen ab. In Friesoythe sind als FFH Gebiete die Bachläufe der „Ohe“ der „Lahe“, das 
Markatal, in denen insbesondere die Fischarten und der Bachlauf geschützt werden sollen, und 
das Gebiet „Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld“ anzusprechen. 

Des Weiteren wurden in der Karte 2 wichtige Infrastruktureinrichtungen (Richtfunk- und Lei-
tungstrassen sowie Bahnanlagen und überörtliche Hauptverkehrswege) dargestellt, die im 
nachfolgenden 2. Schritt mit Vorsorgeabständen berücksichtigt werden sollen. 

3.3 Vorsorgeflächen und -abstände (Karte 3) 

Im 2. Schritt von Stufe 1 der Untersuchung werden auf Basis der im 1.Schritt ermittelten Tabu-
zonen zusätzlich die aus städtebaulicher Sicht erforderlichen Vorsorgeabstände dargestellt. 

 
 

 

 

 
Zusätzlich zu den Tabuzonen sind Waldflächen, denen 
ab einer Größe von 2 ha eine wesentliche Erholungs-
funktion zukommt, als Vorsorgefläche mit einem Vor-
sorgeabstand von 100 m berücksichtigt. 
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Art der Windenergieanlagen und Höhe 

Für die Berücksichtigung der Vorsorgeabstände wird von den derzeit an Land üblichen Anlagen 
der 2 bis 3 MW-Klasse ausgegangen. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass im Rahmen 
einer Änderung des FNP, entsprechend den Empfehlungen des Gesetzgebers, die bisher be-
stehende Höhenbeschränkung von maximal 100 m aufgehoben bzw. wesentlich erhöht wird. 
Entsprechend Kap. 2.1 sind bei neueren Anlagen in der Regel Anlagenhöhen von über 120 m 
bis 180 m heute üblich. Ohne Höhenbeschränkung durch die Bauleitplanung wären auch noch 
höhere Anlagen von z.B. 200 m nicht ausgeschlossen.  

Da über die zukünftig in Friesoythe zulässigen maximalen Höhen noch nicht entschieden ist, 
wird für die vorliegende Untersuchung zunächst davon ausgegangen, dass eine Gesamthöhe 
von mindestens 150 m oder mehr zugelassen wird. Die bisherige Beschränkung auf 100 m war 
auch dadurch begründet, dass ab 100 m eine besondere Kennzeichnungspflicht für den Luft-
verkehr besteht. Für Anlagen über 150 m bestehen zusätzlich weitergehendere Kennzeich-
nungspflichten.  

 

Vorsorgeabstände hinsichtlich der Wohnfunktion – 650 m / 1.000 m 

Vorsorgeabstände zum Schutz der Wohnbevölkerung können pauschal angewandt werden und 
über die reine Einhaltung von Immissionswerten hinausgehen, sie müssen jedoch noch be-
gründbar sein, Voraussetzung ist stets ein schlüssiges Plankonzept.12 

Nach derzeitiger Rechtsprechung steht es dem Planungsträger frei, bei der Gebietsauswahl für 
Konzentrationszonen im Rahmen der Bauleitplanung Pufferzonen und pauschale Abstände zu 
geschützten Nutzungen festzusetzen und auf eine konkrete Prüfung der Verträglichkeit einer 
Windenergienutzung an jedem einzelnen Standort zu verzichten. Soweit jedoch bei den gewähl-
ten Abständen der Windenergie nicht substantiell Raum geschaffen werden kann, muss der 
Planungsträger sein Auswahlkonzept nochmals abändern und überprüfen, ob auch geringere 
Schutzabstände ausreichen, wenn die gewünschte Ausschlusswirkung erzielt werden soll.13  

In den Materialien Nr. 63 „Windenergieanlagen und Immissionsschutz“ des Landesumweltamtes 
Nordrhein-Westfalen (LUA NRW) von 2002 ist umfangreiches Material zum Geräuschverhalten 
von Windenergieanlagen sowie zur Prognose und zur Beurteilung dieser Einwirkungen zusam-
mengestellt. Es sind modellhaft nach einer anerkannten Ausbreitungsrechnung die Schallimmis-
sionen im Umfeld von Windenergieanlagen ermittelt worden. Dabei wurde für Anlagen zwischen 
0,5 bis 2 MW jeweils ein durchschnittlicher Schallleistungspegel von 103 dB(A) bei einer Naben-
höhe von 80 m angesetzt.14 

Bei einer Anlage kommt das Landesumweltamt NRW in seinen durchgeführten Berechnungen 
zu folgenden Ergebnissen: 

Nachtwerte lt. DIN 18005 Schutzabstände für 
45 dB(A) in  ca.   280 m  MD MI Einzelhäuser im Außenbereich) 
40 dB(A) in  ca.   410 m  WA 
35 dB(A) in  ca.   620 m  WR, Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

Für eine Windfarm mit sieben Anlagen kommt das Landesumweltamt NRW in seinen durchge-
führten Berechnungen zu folgendem Ergebnis: 

                                                
12 s.o. OVG-Nds_2010-01-28 Az: 12 LB 243/07 sowie Bundesverwaltungsgerichts Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01 
13 BVerwG, 24.01.2008 - 4CN2.07 und OVG Nds. 28.01.2010 – 12 LB 243/07 
14 Vgl. Materialien Nr. 63 LUA NRW von 2002 – siehe auch Anhang Infomaterial - In der Ermittlung des Landesumweltamtes NRW 

ist jedoch berücksichtigt, dass die Windenergieanlagen geradlinig aufgestellt sind, d.h. eine Windenergieanlagen steht auf 
Höhe des Immissionsortes, alle anderen sind weiter entfernt. Bei einer bogenförmigen Aufstellung um das nächstgelegene 
Wohnhaus, die sich aufgrund der Einzelhoflagen im Außenbereich (jeweils mit einem Abstandsradius versehen) leicht erge-
ben kann, könnten mehrere Anlagen den gleichen Abstand zum Immissionsort (nächstgelegenes Wohnhaus) haben. 
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Nachtwerte lt. DIN 18005 Schutzabstände für 
50 dB(A) in  ca.   250 m  GE (nach der Skizze geschätzt) 
45 dB(A) in  ca.   440 m  MD MI Einzelhäuser im Außenbereich 
40 dB(A) in  ca.   740 m  WA 
35 dB(A) in  ca. 1100 m  WR, Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

Nach der Lärmberechnung des Deutschen Windenergie-Instituts (DEWI) 2011 beträgt der 
Nachtwert einer Anlage der 2 MW-Klasse mit einem Schallleistungspegel von 104 dB(A)15 

45 dB(A) in  ca.   320 m  MD MI Einzelhäuser im Außenbereich) 
40 dB(A) in  ca.   500 m  WA 

Da sich der Beurteilungspegel bei einer Verdopplung der Zahl der Anlagen, bei gleichem Ab-
stand und gleicher Hauptwindrichtung am Immissionsort um jeweils 3 dB(A) erhöht; ergibt sich 
nach überschlägiger Abschätzung bei vier Anlagen, die im gleichen Abstand von einem Immis-
sionsort aufgestellt sind, etwa folgende Belastung: 

45 dB(A) in  ca.   500 m*  Einzelhäuser im Außenbereich 
40 dB(A) in  ca.   750 m*  WA 
*eigene Abschätzung nach dem Schaubild des DEWI 2011 (siehe Anhang Infomaterial) 

Neben der Lärmbelastung können auch andere Beeinträchtigungen, wie z.B. optische Belas-
tungen durch Lichtreflektionen (Discoeffekt), Schlagschatten oder das allgemeine Erschei-
nungsbild in die Bewertung einfließen. Dabei können neben dem Schutz vor unmittelbaren Be-
lästigungen im Sinne des Immissionsschutzrechts auch Vorsorgeaspekte berücksichtigt wer-
den. 

Nach den LAI-Hinweisen 2002 zu Licht und Schattenwurf beträgt die zulässige mögl. theoreti-
sche Beschattungsdauer: 30 Std. / Jahr und 30 Min. / Tag. Die theoretische Beschattungsdauer 
von 30 Stunden pro Jahr entspricht im Durchschnitt einer tatsächlichen Beschattungsdauer von 
8 Stunden16, dies ist bei Einsatz einer Abschaltautomatik zu berücksichtigen. Die optischen Ef-
fekte sind, noch mehr als der Lärm, von der Himmelsrichtung abhängig. Auch sie erfordern je-
doch, gerade bei den heutigen größeren Anlagen, trotz der Möglichkeit einer Abschaltautomatik 
teilweise erhebliche Abstände zu schutzbedürftigen Nutzungen. 
 

Vorsorgeabstand zum Siedlungsbereich 1.000 m 

Als Mindestabstand (Schutz und Vorsorge) wurde für die Ortslagen mit Wohnnutzungen (d.h. 
allgemeine und reine Wohngebiete - WA / WR, Misch- und Dorfgebiete - MD / MI sowie ent-
sprechende Gebiete) ein einheitlicher Abstand von 1.000 m vorgesehen. Auch innerhalb der 
unbeplanten Ortslagen haben sich neben den Dorf- und Mischgebieten, Gebiete mit Wohnbe-
bauung und dem Schutzanspruch eines allgemeinen Wohngebietes (WA) bzw. eines reinen 
Wohngebietes (WR) entwickelt. Bei den Siedlungsflächen wurden auch die Gebiete berücksich-
tigt, die zwar im Flächennutzungsplan als Wohn- oder als gemischte Bauflächen dargestellt sind 
aber noch nicht bebaut oder verbindlich festgesetzt sind. Diese Bereiche wurden in den Karten 
3 und 4 gesondert gekennzeichnet. 

Gebiete, die als reine Wohngebiete ausgewiesen bzw. einzustufen sind, haben einen Schutz-
anspruch von 35 dB(A) nachts. Nach den Berechnungen des Landesumweltamtes NRW beträgt 
für 7 bisherige Anlagen mit einem Schalleistungspegel von 103 dB(A) der Schutzabstand 
1.100 m. Ein Auseinanderdividieren der einzelnen Flächen würde den Rahmen der vorliegen-
den Studie sprengen. Hierzu wird auf das Urteil des BVerwG vom 17.12.2002 verwiesen. Da-
nach muss die Gemeinde nicht für jeden Bereich gesondert Messungen durchführen oder Be-
rechnungen anstellen und nach Maßgabe der jeweiligen Ergebnisse die Abstände ermitteln. Die 

                                                
15 Schallimmissionen von Windenergieanlagen DEWI, Repowering Infobörse, Stand 08/2011 – siehe auch Anhang Infomaterial 
16 Hinweise zur Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA Schattenwurf-Hinweise), Länderausschuss 

für Immissionsschutz, Mai 2002 (Siehe Anhang Infomaterial) 
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Abstände können in mehr oder weniger pauschalierter Weise festgelegt werden. Zu Ortsla-
gen/Gebieten mit Wohnbebauung werden daher zunächst pauschal 1.000 m angesetzt. Inwie-
weit ein größerer Abstand aufgrund eines WR erforderlich wird, kann noch im Einzelfall bei der 
abschließenden Standortauswahl bestimmt werden. Die Berücksichtigung pauschaler Abstände 
von 1.000 m zum Siedlungsbereich wird auch in einem neueren Urteil des OVG Nds. vom 
28.01.2010 bestätigt.17 

Auch in den „Empfehlungen zur Festlegung von Vorrang- oder Eignungsgebieten für die Wind-
energienutzung“ des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 26.01.2004 wird zu Gebieten mit Wohnbebauung ein 
Mindestabstand von 1.000 m gegenüber Vorrang- und Eignungsgebieten für die Windenergie-
nutzung empfohlen. Damit soll insbesondere dem vorbeugenden Schutz der Anwohner Rech-
nung getragen werden (u.a. Lärmschutz, Landschaftsbild, ausreichender Sichtabstand). 
 

Vorsorgeabstand zu Einzelhäusern 650 m 

Bei den Mindestabständen zu Einzelhäusern im Außenbereich wird ebenfalls unter Berücksichti-
gung der für eine Potenzialstudie notwendigen grobmaschigen Betrachtungsweise auch der Vor-
sorgegesichtspunkt berücksichtigt.  

Nach den vorliegenden Erkenntnissen kann ein Mindestabstand von 500 m für einen Windpark 
mit 4 und mehr Anlagen der 2 bis 3 MW-Klasse in der Regel als gerade noch ausreichend be-
trachtet werden, wenn diese in der Hauptwindrichtung einen jeweils fast gleichen Abstand zum 
Immissionsort einhalten.18 

Da damit die „Zumutbarkeitsgrenze“ in etwa erreicht wird, ist noch keine besondere Vorsorge be-
rücksichtigt. Auch für Windparks mit einer deutlich größeren Anzahl an Windenergieanlagen dürf-
te sich der erforderliche Schutzabstand erweitern. Da in Friesoythe ausreichend große Potenzial-
flächen zur Verfügung stehen, soll ein Mindestabstand (Schutz und Vorsorge) von 650 m zu Ein-
zelhäusern vorgesehen werden, um in jedem Falle einen ausreichenden Abstand zu einzelnen 
Wohnhäusern im Außenbereich zu gewährleisten. 

Begründen lässt sich der Vorsorgeabstand von 650 m zu Einzelhäusern auch aus dem empfoh-
lenen Abstand des Niedersächsischen Ministeriums für den ländlichen Raum, Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz. Wenn man den v.g. empfohlenen Abstand von 1.000 m zu 
Gebieten mit Wohnbebauung zu dem erforderlichen Mindestabstand zu allgemeinen Wohngebie-
ten von ca. 750 m (bei etwa 4 bis 7 WEA) ins Verhältnis setzt, der Vorsorgezuschlag beträgt da-
bei ca. 33%. Der gewählte Vorsorgeabstand für Einzelhäuser von 650 m liegt in ähnlicher Weise 
30 % über dem lärmtechnischen Mindestabstand von ca. 500 m. 

                                                
17 OVG Nds. 28.01.2010 Az: 12 LB 243/07 “Die Gemeinden dürfen durch ihre Planung ihr Gebiet zwar nicht zu einem Gebiet ma-

chen, in dem Windkraftanlagen überhaupt nicht errichtet werden dürfen. Sie dürfen durch eine solche Planung deren Auf-
stellung aber gleichsam kontingentieren. Dazu müssen sie für ihr Gebiet ein schlüssiges und ausgewogenes gesamträumli-
ches Konzept erarbeiten und zugrunde legen. .... . Die Gemeinde darf diese „Schutzbereiche“ vielmehr unter dem Gesichts-
punkt der Vorsorge maßvoll über das hinaus vergrößern, was zur Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen erforderlich ist... 
Bleiben nach dieser flächendeckend vorzunehmenden Untersuchung geeignete Bereiche für die Nutzung der Windenergie 
übrig, ist die Gemeinde nicht gehalten, sämtliche Gebiete auch als Vorrang-/Konzentrationsgebiete auszuweisen...es dem 
Planungsträger nicht verwehrt ist unter städtebaulich vertretbaren Gesichtspunkten zu Wohnhäusern in Einzellage einen 
größeren Abstand – wie hier von 500 m – vorzusehen . Auch nach der zitierten Rechtsprechung des BVerwG (17.02.2002) 
darf die Potenzialflächensuche sich, was den Abstand zu Wohnbauflächen anbelangt, auf eine Betrachtungs- und Arbeits-
weise beschränken, bei der die Schutzgesichtspunkte, welche zugunsten der Wohnbevölkerung namentlich hinsichtlich 
Lärm- und Schattenwurf zu beachten sind, aufgrund einer mehr oder weniger pauschalen Weise berücksichtigt werden. Da-
bei hat das Bundesverwaltungsgericht Abstände von 300 m bis 750 m nicht beanstandet.“... 1000 m Vorsorgeabstand zu 
Siedlungsbereichen wurden vom OVG in diesem Fall anerkannt, 1200 wurden jedoch, auch angesichts der geringen Größe 
der im Ergebnis vorgesehenen Konzentrationsfläche, als nicht ausreichend begründet vom OVG abgelehnt. 

18. Nach der DEWI Lärmberechnung in der Dokumentation Nr. 94 des DStG 2009 Seite 22 wonach bei überschlägiger Hochrech-
nung 4 Anlagen der 2 MW-Klasse etwa 500 m Abstand zu Einzelhäusern im Außenbereich benötigen / vgl. auch OVG Nds. 
vom 24.06.2004 und OVG Rheinl. Pf. v. 08.03.2004) 
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Der erforderliche Abstand von 650 m ergibt sich nach Auffassung der Stadt außerdem jedoch 
nicht allein aus der Lärmbelastung, sondern auch aus der gesamten Wirkung eines Windparks. 
Die akustischen Auswirkungen sind dabei nur ein Element der Gesamtbetrachtung. Auch der 
Bereich, in dem die von der Größe der Anlagen abhängige optische Wirkung ausgeht, wird mit 
zunehmender Höhe der Anlagen erheblich größer. 

Im Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom 09. August 2006 – 8A 3726/05 (bestätigt durch 
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.12.2006 - 4 B 72.06 -) sind grobe Anhalts-
werte für die Ermittlung einer optisch bedrängenden Wirkung von Windenergieanlagen gegeben 
worden. Das Urteil befasst sich mit dem Abstand einer einzigen Windenergieanlage zu einem 
Wohngebäude im Außenbereich. In dem Urteil wird dargelegt, dass bei einem Abstand der ge-
ringer als das Zweifache der Anlagenhöhe (Nabenhöhe + Rotorhalbmesser) ist, es gegenüber 
einer Wohnnutzung im Außenbereich regelmäßig zu einer dominanten und optisch bedrängen-
den Wirkung der Anlage kommt. Beträgt der Abstand das Zwei- bis Dreifache der Gesamthöhe 
der Windenergieanlagen bedarf es regelmäßig einer besonderen Prüfung des Einzelfalls. Erst 
bei einem Abstand, der mindestens das Dreifache der geplanten Anlagenhöhe beträgt, dürfte 
man gemäß diesem Urteil überwiegend zu dem Ergebnis kommen, dass von einer Windener-
gieanlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. 

Bei Anlagenhöhen von z.B. 150 m ist daher in einem Abstand von ca. 450 m in der Regel bei 
Einzelanlagen keine optische bedrängende Wirkung zu angrenzenden Wohnnutzungen zu er-
warten. Bei einem Windpark mit wesentlich mehr Anlagen dürfte die optisch bedrängende Wir-
kung jedoch wesentlich größer sein und daher einen zusätzlichen Abstand erfordern. Durch ei-
nen Windpark mit vielen Anlagen kann unter Umständen mehr als die Hälfte des Sichtfeldes 
eingenommen werden.  

Im Urteil des OVG Niedersachsen vom 24.06.2004 – 1LC 185/03 ist ein Abstand von 650 m zu 
Einzelhäusern im Außenbereich als nicht zu beanstanden angesehen worden, obwohl in dem 
verhandelten Fall nur Anlagen mit einer zulässigen Gesamthöhe von maximal 100 m zugelas-
sen worden sind. Nach diesem Urteil liegt darin keine übertriebene Vorsorgepolitik. Die Ge-
meinde dürfte eine pauschale Betrachtungsweise bei der Festlegung von Abstandszonen wäh-
len, um „auf der sicheren Seite“ zu sein.  

Den Wohnnutzungen im Außenbereich soll in Friesoythe, im Verhältnis zu dem für die Sied-
lungsbereiche berücksichtigten Vorsorgeabstand von 1.000 m, ebenfalls ein angemessener 
Schutz zugebilligt werden. Unabhängig von dem im Außenbereich reduzierten Schutzanspruch, 
sind im Stadtgebiet von Friesoythe gerade die Wohnnutzungen im Außenbereich häufig bereits 
anderen besonderen Belastungen, z.B. durch Gerüche aus der Tierhaltung, ausgesetzt.  

In einem Mindestabstand von 650 m zwischen Einzelhäusern und einem Windpark mit Anlagen 
von 150 m Höhe kann für das Gebiet der Stadt Friesoythe keine übertriebene Vorsorgepolitik 
gesehen werden, vorausgesetzt im Gebiet der Stadt können noch ausreichend Flächen ausge-
wiesen werden, die eine substanzielle Nutzung der Windenergie ermöglichen. 

Es wurden in den Karten 2 und 3 alle Einzelhäuser mit Wohnnutzung (Wohngebäude, gemischt 
genutzte Gebäude und landwirtschaftliche Hofstellen mit Wohnungen) im Außenbereich über 
50 m² Grundfläche berücksichtigt. Dabei wurden auch die Einzelhäuser in den gewerblichen 
Bauflächen des FNP berücksichtigt, die noch nicht als Baugebiet entwickelt sind bzw. für die 
noch kein verbindlicher Bebauungsplan aufgestellt ist. Derartige, noch nicht abschließend über-
plante, Wohngebäude wurden den übrigen Wohngebäuden im Außenbereich gleichgestellt. 
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Vorsorgeabstände zu Freizeit- und Erholungsgebieten – 1.000 m 

Als Erholungsgebiete sind die Flächen erfasst, die im aktuellen Flächennutzungsplan als Son-
dergebiete oder Grünflächen einer intensiven Erholungsnutzung dienen. Hierzu zählen Woche-
nend- und Ferienhausgebiete sowie Freizeitparks oder Camping- und Zeltplätze. 

Nach der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) weisen Campingplätze den gleichen Schutz-
anspruch wie allgemeine Wohngebiete auf. Wochenend- und Ferienhausgebiete sind wie reine 
Wohngebiete eingestuft und haben daher einen höheren Schutzanspruch. Die Gebiete mit in-
tensiver Erholungsfunktion sind daher hinsichtlich der Bandbreiter ihrer unterschiedlichen Stör-
empfindlichkeit mit den Siedlungsbereichen vergleichbar. 

Zu diesen Erholungsgebieten wird daher ebenfalls ein Abstand von 1.000 m wie zu den bebau-
ten Ortslagen vorgesehen. Dieser Abstand entspricht dem Vorsorgeabstand zur Wohnnutzung 
in Misch- und Wohnbauflächen. Somit werden auch die nicht dauerhaft wohnenden Urlaubs- 
und Feriengäste im gleichen Maß wie die Wohnbevölkerung vor Beeinträchtigungen durch die 
Windenergienutzung geschützt, da die Qualität von Erholungsgebieten durch Immissionen und 
die optischen Auswirkungen eines Windparks beeinträchtigt werden kann. 

Als Freizeit- und Erholungsgebiete sind insbesondere folgende Bereiche ausgewiesen: 
- Campingplätze und Ferienwohngebiete an der Thülsfelder Talsperre 
- Tier- und Freizeitpark Thüle 
- Campingplatz Gehlenberg 

Neben den Gebieten mit intensiver Erholungsnutzung, bestehen die im RROP ausgewiesenen 
Vorranggebiete für die ruhige Erholung in Natur und Landschaft. Der Vorsorgeabstand zu die-
sen großflächigen Bereichen beträgt 200 m (siehe unten). 

Vorsorgeabstände zu gewerblichen Bauflächen - 300 m 

Gewerbegebiete sind zur Unterbringung von Gewerbebetrieben vorgesehen. Wohnen nimmt 
bei dieser Nutzung eine untergeordnete Bedeutung ein und ist vornehmlich den Betriebsleitern 
vorbehalten. In den meisten Gewerbegebieten ist das Wohnen durch den Betriebsleiter in Ge-
werbegebieten üblich. Auch hier ergibt sich der Mindestabstand insbesondere aus Gründen des 
Lärmschutzes. 

Da in den Gewerbegebieten naturgemäß erhebliche Schallemissionen entstehen und die 
Wohnnutzung in der Regel „gerade noch so“ möglich ist, ohne dass erhebliche Einschränkun-
gen der gewerblichen Nutzung auftreten, sollen Gewerbegebiete möglichst vor zusätzlichen 
Immissionen von außen geschützt werden.  

Windkraftanlagen, die unmittelbar an gewerbliche Bauflächen angrenzen, nehmen insbesonde-
re aufgrund ihres Tag-und-Nachtbetriebs für die Nachtzeit erhebliche Lärmkontingente in An-
spruch, sodass sich für die gewerbliche Nutzung nachts aufgrund dieser Vorbelastung Ein-
schränkungen ergeben können. Auch soweit keine Betriebswohnungen vorhanden sind, er-
scheinen damit auch zu gewerblichen Bauflächen Mindestabstände sinnvoll. 

Daher wird zu gewerblichen Bauflächen ein Vorsorgeabstand von 300 m vorgesehen. Im Ein-
zelfall ist dieser Abstand daraufhin zu überprüfen, ob Wohngebäude im Gewerbegebiet einen 
größeren Schutzabstand zu geplanten Windparks benötigen. 

Vorsorgeabstände zu Infrastrukturanlagen (Leitungstrassen / Verkehrswege usw.) 

Verkehrswege 

Zu den im Untersuchungsgebiet vorhandenen Landes- und Kreisstraßen wird ein Sicherheits-
abstand von 150 m (Kipphöhe) beiderseits der Verkehrswege als Vorsorgeabstand berücksich-
tigt. Entlang der Landes- und Kreisstraßen gelten außerdem die Anbauverbote und –
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beschränkungen des § 24 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG). Der gewählte Mindestab-
stand von 150 m reicht nach Aussage der jeweils zuständigen Baulastträger von Landes- und 
Kreisstraßen bei Anlagen über 100 m Höhe jedoch in der Regel nicht aus. Gem. Runderlass 
des Niedersächsischen Sozialministeriums vom 12.06.2009 (Nds. MBl. 2009, S. 651) und der 
Richtlinie „Windenergie; Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ 
(Nds. MBl. 2005, S.442 ff) haben Windkraftanlagen zu Verkehrswegen einen Mindestabstand 
einzuhalten, der dem 1,5-fachen des Rotordurchmessers + Nabenhöhe entspricht, um eine Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit durch Eisabwurf zu minimieren. Gem. Ziff. 3.2 der o.g. 
Richtlinie sind jedoch Ausnahmen im Einzelfall bei entsprechendem gutachterlichem Nachweis 
möglich. Da Ausnahmen möglich sind, wird aus Sicht der Stadt für die Potenzialflächensuche 
zunächst ein Vorsorgeabstand von 150 m für ausreichend erachtet. 

Hochspannungsfreileitungen 

Windenergieanlagen, die in der Nähe von Freileitungen errichtet werden, können durch die von 
Ihnen ausgehenden Turbulenzen (Wirbelströmung) das Schwingungsverhalten von Leiterseilen 
beeinflussen und die Festigkeit und Lebensdauer der Seile erheblich herabsetzen. Es besteht 
außerdem die Möglichkeit, dass bei Schäden an den Windenergieanlagen (z.B. Bruch eines 
Rotorflügels) benachbarte Hochspannungsleitungen beschädigt werden. Aus Gründen der 
Bauwerks- und Versorgungssicherheit sind daher bei Errichtung von Windenergieanlagen ent-
sprechende Abstände einzuhalten. 
Für nicht schwingungsgedämpfte Leitungen sehen die Versorgungsunternehmen in der Regel 
den dreifachen Rotordurchmesser als Mindestabstand vor. Bei einem Rotordurchmesser von 
ca. 70 m der heute gängigen Windenergieanlagetypen, entspricht das ca. 200 m Abstand zwi-
schen äußerem ruhenden Seil und der Flügelspitze der Windenergieanlagen. In der Regel ist 
jedoch der Einbau von Schwingungsdämpfern auf Kosten des Windparkbetreibers möglich. 
Mit eingebauten Schwingungsdämpfern verringert sich der erforderliche Abstand auf den einfa-
chen Rotordurchmesser zwischen Flügelspitze und dem äußeren Leiterseil. 
Da davon ausgegangen wird, dass der Einbau von Schwingungsdämpfern bei Bedarf problem-
los erfolgen kann, wird eine Kipphöhe (150 m) zu allen Stromfreileitungen innerhalb des Stadt-
gebietes eingehalten. Als Freileitung ist lediglich das 110 kV-Netz vorhanden. Dieses wurde be-
rücksichtigt. Alle weiteren Stromleitungen sind unterirdisch verlegt und werden im Rahmen der 
Potenzialflächenstudie nicht berücksichtigt. 

Erdöl- / Gasleitungen 

Zu größeren überregionalen Gas- bzw. Ölleitungen, die allein aufgrund ihrer Dimension eben-
falls ein höheres Gefahrenpotenzial darstellen können, wird aus Vorsorgegründen ebenfalls die 
Kipphöhe als Abstand vorgesehen. 

Richtfunktrassen 

Das Gebiet der Stadt wird von verschiedenen Richtfunktrassen durchquert. Die Trasse, in die 
die Windenergieanlagen nicht hineinragen sollen, sind im Flächennutzungsplan bereits mit ei-
nem entsprechenden Schutzstreifen dargestellt. Diese Trassen sind ohne weitere Vorsorgeab-
stände berücksichtigt. 

Schutz von Natur und Landschaft 

Zu den Belangen von Natur und Landschaft (N+L) liegt vom Niedersächsischen Landkreistag 
eine detaillierte Arbeitshilfe „Naturschutz und Windenergie“ vor (NLT-Papier - Januar 2011 letz-
ter Stand Oktober 2011).  

Großflächige Bereiche in denen Windkraftanlagen durch naturschutzgesetzliche Regelungen 
grundsätzlich ausgeschlossen sind, stellen in der Regel Naturschutzgebiete dar. Abweichend 
von den Aussagen des NLT-Papiers können Landschaftsschutzgebiete nur als strikte Aus-
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schlussflächen eingestuft werden, wenn die gültige Verordnung dies vorsieht. Landschafts-
schutzgebiete können jedoch wie andere schutzwürdige Flächen oder z.B. faunistisch wertvolle-
re Bereiche als Vorsorgekriterium oder bei der anschließenden Abwägung (siehe Stufe 2) be-
rücksichtigt werden. 

In Friesoythe decken sich die drei großflächigen Bereiche, die als Landschaftsschutzgebiete 
einzustufen sind, im wesentlichen mit den Vorranggebieten für Natur- und Landschaft des 
RROP, in denen bereits aus diesem Grund Windkraftanlagen ausgeschlossen sind. Zu nennen 
ist hier das Landschaftsschutzgebiet „Umgebung des Gutes Reinshaus“, südlich der Ortschaft 
Kampe, das Landschaftsschutzgebiet „Markatal zwischen Markhausen und Ellerbrock“, im süd-
westlichen Bereich des Stadtgebietes und die Landschaftsschutzgebiete „Soestetal zwischen 
Talsperre und Friesoythe“ sowie die Landschaftsschutzgebiete „Paarberg“ und „Duven-
sand/Horstberg, westlich und östlich der Bundesstraße 72 im südöstlichen Bereich des Stadt-
gebietes.  

Bei der Potenzialflächensuche sollen gegenüber naturräumlich empfindlichen Bereichen ebenso 
wie beim Schutzgut Mensch zunächst pauschale Vorsorgeabstände berücksichtigt werden. 
 

Vorsorgeabstand zu Naturschutzgebieten /  
Vorranggebieten Natur und Landschaft - 200 m 

Im NLT-Papier Stand Oktober 2011 werden aufgrund der gebietsspezifisch unterschiedlichen 
Empfindlichkeiten für Naturschutzgebiete keine allgemeingültigen Abstandsempfehlungen mehr 
gegeben. Im Einzelfall könnten u.U. verhältnismäßig große Abstände erforderlich sein (siehe 
NLT-Papier Seite 10). Dies gilt auch für die Vorranggebiete für Natur und Landschaft der Raum-
ordnungsprogramme.  

Im NLT-Papier Stand Januar 2011 wurden zu Naturschutzgebieten und zu Vorranggebieten für 
Natur und Landschaft noch mindestens 200 m Abstand für erforderlich gehalten und zusätzlich 
darauf hingewiesen, dass soweit das Landschaftsbild und die Erholungseignung zu schützen 
sind, auch deutlich größere Abstände notwendig sind. Um in der Stufe 1 der Potenzialflächen-
suche einheitliche Kriterien anzuwenden, wird zunächst der ursprünglich im NLT-Papier emp-
fohlene Mindestabstand von 200 m angewandt. Die unterschiedliche Empfindlichkeit kann im 
Rahmen der weiteren Abwägung bei Stufe 2 Berücksichtigung finden. 
 

Vorsorgefläche Wald - Vorsorgeabstand 100 m 

Wald wird nach derzeitiger Bewertung des Gesetzgebers (z.B. in anderen Bundesländern) nicht 
mehr als strikte Ausschlussfläche eingestuft. Nach dem geänderten LROP (Stand Oktober 
2012) soll Wald in der Regel nicht für die Windenergienutzung in Anspruch genommen werden 
soll. Ausnahmen sind bei Vorbelastungen und wenn keine anderen Flächen zur Verfügung ste-
hen, vorgesehen. (siehe auch Kap. 2.2.1) 

In Friesoythe stehen ausreichend andere Flächen zur Verfügung. Wald soll daher aufgrund sei-
ner vielfältigen Funktion für den Naturhaushalt und für die Erholung sowie insbesondere wegen 
seiner klimaökologischen Bedeutung möglichst nicht für die Nutzung der Windenergie in An-
spruch genommen werden. Im Stadtgebiet sollen daher größere Waldflächen (ab 2 ha) auf-
grund ihrer allgemeinen Bedeutung für die Erholungsfunktion und als wertvoller Lebensraum 
freigehalten werden. Um für die o.g. Funktionen des Waldes einen Mindestschutz zu gewähr-
leisten, soll von den freizuhaltenden Waldflächen ein Vorsorgeabstand von 100 m eingehalten 
werden. Dieser Abstand entspricht auch den aktuellen Empfehlungen des NLT-Papiers (Stand: 
Oktober 2011, Seite 10). 

 



Potenzialstudie-Wind-Friesoythe  20 

   
Büro für Stadtplanung  Pot-Wind-Friesoythe_Text_2012-12-30.doc 

Vorranggebiete für die ruhige Erholung in Natur und Landschaft - 200 m 

Die größeren Waldflächen im südlichen Gebiet der Stadt Friesoythe um die Ortschaft Markhau-
sen sowie an der Thülsfelder Talsperre sind im Regionalen Raumordnungsprogramm des 
Landkreises Cloppenburg als Vorranggebiet für ruhige Erholung in Natur und Landschaft dar-
gestellt. Um die Funktion dieser Zweckbestimmung nicht zu gefährden wird zu diesen Berei-
chen in Stufe 1 ein Vorsorgeabstand von 200 m berücksichtigt. Der Abstand von 200 m ent-
spricht auch dem früheren NLT-Papier (Stand Januar 2011). 

Darüber hinaus kann der Schutz dieser Flächen im Rahmen der weiteren Abwägung (Stufe 2) 
berücksichtigt werden, da die angrenzenden Bereiche überwiegend als Vorsorgegebiet für die 
ruhige Erholung in Natur und Landschaft ausgewiesen sind.  

 

FFH-Gebiete - Vorsorgeabstand je nach Arten 

Als FFH-Gebiete sind in Friesoythe die Bachläufe der „Ohe“, der „Lahe“, das Markatal und das 
Gebiet „Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld“ zu berücksichtigen.  

Der begradigte Bachlauf der Lahe im nordöstlichen Bereich des Stadtgebietes von Friesoythe 
dient der Verbesserung der Repräsentanz von Lebensräumen des Flussneunauges.  

Der Mittel- und Unterlauf der Ohe als ausgebauter Tieflandbach im westlichen Randbereich des 
Stadtgebietes dient der Verbesserung der Repräsentanz des Schlammpeizgers.  

Beim Markatal im südwestlichen Teil des Stadtgebietes handelt es sich um eines der wenigen 
naturnahen Bachtäler im westlichen Tiefland Niedersachsens. Außerhalb der Naturschutzgebie-
te beschränkt sich die Gebietsmeldung als FFH-Gebiet auf den Bachlauf einschließlich eines 
beidseitig 5 m breiten Randstreifens.  

Im Bereich der Lahe und der Ohe werden durch die Gebietsmeldung als FFH-Gebiet Lebens-
räume bestimmter Fischarten geschützt. Diese Lebensräume werden durch den Bau von Wind-
energieanlagen nicht erheblich beeinträchtigt, so dass diese FFH-Gebiete für die Windenergie-
nutzung keine besondere Relevanz und das Erfordernis größerer Vorsorgeabstände (d.h. mehr 
als 200 m) besitzen. Das Markatal ist gleichzeitig im Regionalen Raumordnungsprogramm als 
Vorranggebiet für Natur und Landschaft dargestellt und ist damit als Potenzialfläche bereits 
ausgeschlossen.  

Im südöstlichen Randbereich des Stadtgebietes westlich der Bundesstraße 72 befindet sich das 
FFH-Gebiet „Heiden und Moore an der Talsperre Thülsfeld“, welches sich weiter nach Süden in 
das Gemeindegebiet von Molbergen erstreckt. 

In einer Entfernung von ca. 1 km nördlich der nördlichen Stadtgebietsgrenze, östlich der Lan-
desstraße 832 befindet sich das Gittenbergermoor als FFH-Gebiet in der nördlichen Nachbar-
gemeinde Barßel. An der westlichen Stadtgebietsgrenze schließt sich nördlich vom Küstenkanal 
die Esterweger Dose an. Dieses FFH-Gebiet befindet sich etwa in einer Entfernung von 0,3 bis 
0,8 km zur westlichen Stadtgebietsgrenze. Das FFH-Gebiet „Langelt“ innerhalb des Eleonoren-
waldes in der Gemeinde Vrees schließt sich ca. 3 km südwestlich der Ortslage von Markhausen 
unmittelbar südwestlich des Stadtgebietes an.  

Zu den FFH-Gebieten sind je nach ihrer Bedeutung unterschiedliche Abstände einzuhalten. Bei 
den Gewässern ohne besondere avifaunistische Bedeutung, die auch gleichzeitig Vorrangge-
biete für Natur und Landschaft sind, wurde ein Vorsorgeabstand von 200 m berücksichtigt. 

Dies kann auch für entsprechende wertvolle Waldflächen, Heiden, Moore u.Ä. angenommen 
werden. 
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EU-Vogelschutzgebiete - Vorsorgeabstand 1.000 m 

Als "EU-Vogelschutzgebiete" werden die besonderen Schutzgebiete (BSG) nach Artikel 3 und 4 
EU-Vogelschutzrichtlinie bezeichnet. 

Die Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (EG-Vogelschutzrichtlinie 
79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979) ist das Instrument der Europäischen Gemeinschaft, 
die Vogelarten Europas in ihrer Gesamtheit als Teil der europäischen Artenvielfalt zu schützen. 
Ziel dieser Richtlinie ist, sämtliche wild lebenden Vogelarten, die in der Gemeinschaft heimisch 
sind, in ihren natürlichen Verbreitungsgebieten und Lebensräumen zu erhalten. 

Im Anhang I dieser EU-Richtlinie sind die wertbestimmenden Vogelarten aufgeführt, für die im 
jeweiligen Mitgliedsland die zahlen- und flächenmäßig geeignetsten Gebiete ausgewiesen wer-
den müssen (vergleiche Artikel 4 Absatz 1). Dieses gilt auch für die regelmäßig vorkommenden 
Zugvogelarten (vergleiche Artikel 4 Absatz 2). 

Das EU- Vogelschutzgebiet „Esterweger Dose“ schließt sich in einer Entfernung von ca. 0,3 bis 
0,8 km westlich an die Stadtgebietsgrenze an. Es handelt sich zum überwiegenden Teil um 
Grünlandkomplexe mittlerer Standorte und um Hoch- und Übergangsmoorkomplexe. Geschützt 
werden hier die Wiesenvögel insbesondere der Goldregenpfeifer, der Kiebitz, der Große Brach-
vogel, die Uferschnepfe und der Kranich als Gastvogelart. Das NLT-Papier empfiehlt einen Ab-
stand von 1.200 m zu Gebieten des Europäischen ökologischen Netzes Natura 2000, soweit sie 
zum Schutz von Vogelarten erforderlich sind und zu Brutvogellebensräumen nationaler, lan-
desweiter und regionaler Bedeutung.  

Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde zunächst ein Vorsorgeabstand von 1000 m ange-
nommen. Eine Erweiterung des Abstandes entsprechend den Vorgaben des NLT-Papiers ist im 
Rahmen der Bewertung der Potenzialflächen Detailplanung anhand der festgestellten Bedeu-
tung des Gebietes für die Vogelwelt zu überprüfen.  

 

Übersicht der Kriterien in Stufe 1 19 

Ausschlussflächen Vorsorgeabstände 

Einzelhäuser (Außenbereich) 650 m 

Siedlungsflächen (gem. FNP, 

WA/MD/MI/WR mit 34er Bereich) 

1000 m 

Erholungsgebiete Ferienh. / Camping 1000 m 

Gewerbliche Bauflächen (Betriebswohnen) 300 m 

 

Infrastrukturanlagen Abstand 

Straßen Kipphöhe d.h. 150 m 

Bahntrassen 150 m 

Hochspannungsfreileitungen 150 m 

Erdöl-, Gasleitungen 150 m 

Richtfunktrassen -- 

                                                
19 Eine Änderung der Kriterien von Stufe 1 erfordert jeweils eine neue Betrachtung des Gesamtgebietes. 
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Ausschlussflächen - Natur Vorsorgeabstände 

Vorranggebiete N+L (RROP) 200 m 

Vorranggebiete Erhol. (RROP) 200 m 

EU-Vogelschutzgebiet 1000 m 

FFH Gebiet / Natura 2000 bis 1000 m 

Naturschutzgebiete (NSG)  200 m 

Landschaftsschutzgebiete LSG (teilweise) -- 

Gewässer > 0,5 ha 200 m 

Feuchtgebiete intern. Bedeut. 1000 m 

 

Vorsorgeflächen Vorsorgeabstände 

Wald (ab 2 ha) 100 m 

 

3.4 Potenzialflächengröße 

Die Fläche, die für einen Windpark mit mind. 3 bis 4 Anlagen der 2-3 MW-Klasse benötigt wird, 
beträgt bei ca. 3 ha / Anlage etwa 9 bis 12 ha.20 Sie kann bei sehr schmal geschnittenen Flächen 
jedoch auch geringer ausfallen. In der vorliegenden Untersuchung sollen daher im 1. Schritt auch 
potenzielle Standorte betrachtet werden, die eine Fläche von mind. etwa 5 ha aufweisen. 

Benachbarte Flächen, die einen Abstand von nicht mehr als ca. 500 m aufweisen werden dabei 
als ein Standort zusammengefasst. Die erforderlichen Abstände zwischen den einzelnen Wind-
energieanlagen betragen je nach Windrichtung einen 3 bis 5-fachen Rotordurchmesser21. Damit 
ergeben sich bei einem Rotordurchmesser von 80 m bereits technische Abstände zwischen den 
WEA von 240 bis 400 m. Da die Windenergieanlagen der 2 bis 3 MW-Klasse in einem Windpark 
untereinander ohnehin bereits Abstände von teilweise 400 m einhalten, werden benachbarte 
Potenzialflächen zu einem Standort zusammengefasst, soweit deren Entfernung nicht deutlich 
mehr als 500 m beträgt. 
 

3.5 Potenzialflächen - Ergebnis der Stufe 1  

(Karte 3) 
Es ergeben sich nach dieser ersten Stufe der Untersuchung, in der die Nutzungen in den Nach-
bargemeinden noch nicht berücksichtigt wurden, zunächst 18 Potenzialflächen. Neben den bei-
den bereits vorhandenen Windparks „Gehlenberg“ (Nr.1) und „Vordersten Thüle“ (Nr.2) befin-
den sich 6 Flächen im nördlichen Stadtgebiet (Nr.3 bis 8), davon 5 im Umfeld des Naturschutz-
gebietes „Ahrensdorfer Moor“ wovon zwei Flächen (Nr. 3 und 4) nördlich des Küstenkanals lie-
gen. Eine kleinere Fläche bei Kamperfehn (Nr. 6) stellt sich aufgrund der in der Gemeinde Bar-
ßel vorhandenen Siedlungsbereiche in der nachfolgenden Bewertung als ungeeignet dar. Die 9 
weiteren Flächen im mittleren Gemeindegebiet (Nr.9 bis 17) liegen alle im 5 km Radius der bei-
den vorhandenen Windparks. Einige dieser Teilflächen befinden sich im südlichen Stadtgebiet, 

                                                
20 Repowering v. Windenergieanlangen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten S. 21-23, 36-37 

Deutscher Städte- und Gemeindebund Juli 2009, S. 30 
21 s.o. Seite 35 
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in einem Bereich mit besonderer Erholungsfunktion, das heißt im Umfeld von Eleonorenwald / 
Markhausen / Thülsfelder Thalsperre. Eine Fläche ganz im Süden (Nr. 18) liegt zwar außerhalb 
des 5 km Radius des Windparks Gehlenberg jedoch inmitten des o.g. Erholungsbereichs. Die 
ermittelten Flächen werden daher anhand weiterer Untersuchungskriterien betrachtet und hin-
sichtlich ihrer Eignung verglichen. 
 

3.6 Weitere Untersuchungskriterien- Stufe 2 

In den nachfolgenden Arbeitsschritten werden die 18 in Stufe 1 ermittelten Potenzialstandorte 
nach weiteren Kriterien, die in den Abwägungsprozess einzustellen sind, untersucht und die Be-
lange der Nachbargemeinden berücksichtigt. Dabei werden insbesondere die folgenden Ge-
sichtspunkte betrachtet. 

3.6.1 Weitere Aussagen des Regionalen Raumordnungsprogramms (Karte 4) 

In Karte 4 werden die weiteren, für Windenergieanla-
gen relevanten Aussagen des Regionalen Raumord-
nungsprogramms, die in Stufe 1 (Kap.3.2 und 3.3) 
noch keine Berücksichtigung fanden, betrachtet. 

Dazu zählen u.a. Vorsorgegebiete für Natur und Land-
schaft sowie für ruhige Erholung in Natur und Land-
schaft. Die Vorsorgegebiete für Forstwirtschaft sind 
durch die berücksichtigten Waldflächen über 2 ha be-
reits im Wesentlichen bei Stufe 1 in die Untersuchung 
eingeflossen. Vorsorgegebiete für die Landwirtschaft 
stehen nicht im Widerspruch zu Windenergieanlagen 
und wurden daher nicht näher betrachtet. 

Neben den o.g. Vorsorgegebieten wurden auch Überschwemmungsgebiete und zwar sowohl 
die gesetzlich festgelegten als auch die faktischen, nach den im Internet bereitgestellten Karten 
des NLWKN vom September 2012 gekennzeichnet, auch wenn WEA dort nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen sind, sondern ausnahmsweise zugelassen werden können. 

Bei Vorsorgegebieten des RROP hat der entsprechende Belang (z.B. Natur oder Erholung) kei-
nen grundsätzlichen Vorrang jedoch ein besonderes Gewicht, d.h. dass Windenergieanlagen 
hier nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind. Eine Ausklammerung dieser Fläche ist daher nur 
möglich, wenn außerhalb ausreichend (substanziell) geeignete Flächen zur Verfügung stehen.22 

Für die Bewertung der Nutzungsmöglichkeiten als Windparkfläche sind auch die Vorsorge- und 
Vorranggebiete für den Bodenabbau des RROP in den Blick zu nehmen.  

Neben den entgegenstehenden Belangen der Raumordnung, sind auch die durch das RROP 
festgelegten Vorrangstandorte für Windenergie zu berücksichtigen. Diese decken sich in Frie-
soythe, zumindest von den äußeren Abgrenzungen her, mit den bereits im FNP (im Rahmen 
der 1.Änderung) dargestellten Konzentrationszonen. 
 

3.6.2 Berücksichtigung der benachbarten Gemeinden 

Bei der Betrachtung der einzelnen Potenzialflächen sind auch die Nutzungen in den benachbar-
ten Gemeinden entsprechend dem Vorgehen in Stufe 1 zu berücksichtigen. Dieser Schritt er-
folgt aus arbeitstechnischen Gründen erst an dieser Stelle. Da zu Beginn der Untersuchung, die 

                                                
22 In der Nachbargemeinde Barßel liegt der Windpark gem. RROP z.B. in einem Vorsorgegebiet Erholung. Allerdings ist in diesem 

Fall auch nahezu das ganze Gemeindegebiet von dem Vorbehaltsgebiet Erholung erfasst, sodass dort sonst keine Entwicklung 
möglich wäre. 
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notwendigen Informationen (Geobasisdaten und Darstellungen der jeweiligen Flächennut-
zungspläne der einzelnen Gemeinden) nicht vollständig vorlagen, wurden zunächst die Unterla-
gen der Stadt Friesoythe ausgewertet. Die Nutzungen in den Nachbargemeinden, insbesondere 
die benachbarten Siedlungsbereiche und Einzelhäuser im Außenbereich, werden jedoch ent-
sprechend dem Vorgehen im Stadtgebiet bei der Bewertung der jeweiligen Potenzialflächen 
gleichwertig berücksichtigt. Dies gilt auch, soweit in den Nachbargemeinden bei deren Wind-
kraftplanung geringere Vorsorgeabstände berücksichtigt wurden. 
 

3.6.3 Artenschutz 

Bei der Bewertung der einzelnen Potenzialflächen sind auch faunistische Belange, insbesonde-
re mögliche Auswirkungen auf die Population von Vögeln und Fledermäusen, in den Blick zu 
nehmen. Im Rahmen der vorliegenden Studie sollte dies jedoch nur soweit erfolgen, wie bereits 
Daten vorliegen. Da keine flächendeckenden faunistischen Kartierungen zur Verfügung stehen, 
wurde das von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises und vom NLWKN zur Verfü-
gung gestellte Material (Stand August 2012) ausgewertet. 

Die für Brutvögel wertvollen Bereiche ergeben sich aus den bei der Vogelschutzwarte vorlie-
genden Daten aus dem Zeitraum 2005-2009. Im Rahmen des niedersächsischen Vogelarten-
Erfassungsprogramms erfolgen jedoch keine landesweit flächendeckenden Kartierungen. Die 
Datensammlung basiert vielmehr auf ehrenamtlichen sowie auf beauftragten Bestandserfas-
sungen in ausgewählten Flächen. Bei Flächen, für die keine Daten vorliegen, bedeutet das nicht 
zwangsläufig, dass diese Bereiche für Brutvögel ohne Bedeutung sind. Gebiete für die im Be-
wertungszeitraum 2005 bis 2009 keine ausreichende Datengrundlage vorliegt, sind mit „Status 
offen“ gekennzeichnet. Für diese Gebiete kann ggf. auf die frühere Bewertung (2006) zurück-
gegriffen werden. 
 

3.6.4 Windparkgröße 

Bei der Bewertung der Potenzialflächen spielt in Stufe 2 auch die Größe eine wesentliche Rolle. 
Windparks die (gemeinsam mit vorhandenen Anlagen in bereits bestehenden bzw. in geplanten 
Windparks auch solche in Nachbargemeinden) mind. 4 Windenergieanlagen aufweisen können, 
sollen gegenüber Standorten mit weniger Anlagen vorrangig entwickelt werden. 
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4 Bewertung der Potenzialflächen - Stufe 2 
In die Bewertung der Potenzialflächen 1 bis 18 werden neben der Berücksichtigung der Nut-
zungen in den Nachbargemeinden entsprechend den in Kap. 3.6 dargelegten Gesichtspunkte 
die nachfolgend aufgeführten Kriterien berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt verbalargumenta-
tiv. 

 Belange von Natur und Landschaft: 

• Vorsorgegebiete Natur und Landschaft (RROP)  

• Faunistische Belange (nach vorliegenden Daten NLWKN und des Landkreises) 

• Geschützte Landschaftsbestandteile  

• Landschaftsschutzgebiete 
Landschaftsschutzgebiete entsprechen in Friesoythe jedoch weitgehend den Vorrang-
gebieten für Natur und Landschaft des RROP. 

• Landschaftsbild / Vorbelastung (Bündelungseffekte)  

• Kompensationsflächen (nach Kompensationsflächenkataster (Stand Aug. 2012) 

 Landschaft hinsichtlich ihrer Erholungsfunktion: 

• Vorsorgegebiete ruhige Erholung in Natur und Landschaft (RROP) 

• Bestehende Außenbereichs-Bebauungspläne (AB 01 bis AB 12) 
Diese Bebauungspläne zum Schutz der Landschaft vor Stallanlagen, schließen eine Be-
bauung grundsätzlich aus. Sie könnten bei entsprechenden Gründen jedoch auch geän-
dert werden. 

• Landschaftsbild / Vorbelastung (Bündelungseffekte) 

• 5 km Abstände zwischen Windparks 
Gem. Runderlass Nds. vom 26.01.2004 (Bestätigt durch OVG Nds. Urteil vom 
14.09.2000 und vom 28.10.2004) Abweichung im Einzelfall, d.h. auch kleinere Abstän-
den gem. OVG Nds. 28.01.2010 12LB 243/07 möglich. 

 Sonstige Belange: 

• Überschwemmungsgebiete (nach den Daten des NLWKN) 
Die Errichtung von WEA ist hier nach Aussage der Wasserbehörde nur dann zulässig, 
wenn eine Ausnahmegenehmigung gem. § 78 Abs.3 WHG erteilt wird. Eine solche 
kommt nur im Einzelfall in Betracht, wenn besondere Gründe vorliegen und der Verlust 
des Retentionsraumes ausgeglichen wird. 

• Windparkgröße / Erschließungsmöglichkeiten 

 

Bewertungsstufen: 

Um die Bewertung übersichtlicher zu gestalten, wurde für die jeweiligen Belange eine zusam-
menfassende Einstufung in drei unterschiedliche Kategorien vorgenommen. Hinsichtlich des 
jeweiligen Belangs sind die drei Kategorien von folgender Bedeutung: 

+ geeignet  bzw. keine wesentliche Beeinträchtigung des jeweiligen Belangs 

0 neutral  bzw. geringe Beeinträchtigung des jeweiligen Belangs 
 oder noch keine ausreichenden Daten 

- ungeeignet  oder wenig geeignet bzw. wesentliche Beeinträchtigung des jeweiligen Be-
langs 
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4.1 Potenzialfläche 1 

 

 

 

 

 

 

 

Brutvögel 

 

Potenzialfläche 1 Vorhandener Windpark  „Gehlenberg / Neuscharrel“ - ca. 21 WEA. 
Die Fläche setzt sich aus 4 Einzelflächen zusammen. 

Der vorhandene Windpark (gelb schraffiert) reicht teilweise über die 
Potenzialfläche da, gegenüber der Planung von 1998, größere Vorsor-
geabstände zu Einzelhäusern (650 statt 500 m) und zu Gewerbegebie-
ten (300 statt 100 m) berücksichtigt wurden. Etwa 300 m westlich des 
Stadtgebietes grenzen Wohngebiete der Gemeinde Hilkenbrook an, 
durch den 1.000 m Vorsorgeabstand reduziert sich die westliche Teil-
fläche um ca. 10 ha. Es verbleibt eine Fläche von ca. 220 ha. 

Fläche 

220 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der Windpark Hilkenbrook liegt ca. 1,6 km nordwestlich der Potenzial-
fläche und ca. 2 km nordwestlich des vorhandenen Windparks, der 
5 km-Abstand wird damit bereits durch die bestehenden Windparks 
nicht eingehalten. 

0 

Landschaftsbild Überwiegend offene und nur wenig durch Gehölze gegliederte Land-
schaft, die erheblich durch Stallanlagen und zahlreiche WEA innerhalb 
der Potenzialfläche und in der Umgebung vorbelastet ist. 

+ 

Natur+Landschaft Es handelt sich überwiegend um strukturarme Grünland- bzw. Acker-
flächen. Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Berei-
che sind innerhalb der Potenzialflächen nicht vorhanden. Die äußersten 
östlichen Teilbereiche reichen bis auf 200 m bzw. 500 m an das vor-
handene Landschaftsschutzgebiet bzw. FFH-Gebiet „Markatal“ an. 

0 

Artenschutz Der überwiegende Teil dieser Potenzialflächen liegt in einem für Brut-
vögel wertvollen Bereich. Aufgrund fehlender Datengrundlagen ist die-
ser Bereich mit „Status offen“ gekennzeichnet, so dass zur Zeit keine 
Aussage über die Bedeutung getroffen werden kann. Der äußerste 
westliche Teil der westlich gelegenen Teilfläche besitzt gemäß Brutvo-
gelbewertung 2010 eine lokale  Bedeutung.  

 
0 
 

- 

RROP Abweichung von dem Vorrangstandort für Windenergie. 

Eine kleine östliche Teilfläche (östl. d. Marka) liegt in einem Vorsorge-
gebiet für die Erholung 

0 
 
- 

Erholung Überwiegender Teil ohne besondere Bedeutung.  

Die äußerste östliche Teilfläche liegt innerhalb dieses Vorsorgegebie-
tes für Erholung und ist durch das Landschaftsschutzgebiet „Markatal“ 
von der Hauptfläche getrennt. 

+ 
 

- 

Vorhandene Netzanbindung und Erschließung. + Sonstiges 
Wasserwirtschaft: Der östliche Bereich liegt nach Angaben des 
NLWKN in einem vorläufig zu sichernden Überschwemmungsgebiet. 

0 
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 Bestehende Bebauungspläne: Die Erweiterungsflächen liegen im Be-
reich der Bebauungspläne die „von Bebauung freizuhaltende Flächen“ 
festsetzen. Die westlichste Teilfläche geringfügig im B.-Plan Nr. AB 6 
und die östliche der beiden Hauptflächen im Randbereich der B.-Pläne 
Nr. AB 10 und 11. Die Hauptfläche liegt im Bereich des einfachen B.-
Planes Nr.AB13. 

0 

Bewertung Der bisherige Hauptstandort ist überwiegend nach wie vor geeignet. 

Der östliche Teilbereich, der sich westlich der Marka erstreckt, kommt 
für eine Erweiterung des bestehenden Windparks in Frage. Er ist teil-
weise Überschwemmungsgebiet, aktuelle Erkenntnisse über Brutvo-
gelvorkommen liegen hier nicht vor, sodass keine abschließende Be-
wertung möglich ist. Der schmale Streifen östlich der Marka, erscheint 
jedoch aufgrund der trennenden Funktion des ökologisch hochwertigen 
Gewässers (FFH-Gebiet) und der dazwischen liegenden Waldflächen 
weniger geeignet. Auch die Einstufung dieses Bereichs als Vorsorge-
gebiet Erholung spricht gegen eine Entwicklung. 

Die Gesamtfläche bleibt im Übrigen aufgrund der, gegenüber der bis-
herigen Planung, vergrößerten Vorsorgeabstände teilweise hinter der 
bisherigen Darstellung zurück und weicht dadurch auch vom RROP ab.  

Erweiterungsmöglichkeiten ergeben sich in der kleinen westlichen Teil-
fläche und im östlichen Bereich der Potenzialfläche nach detaillierter 
Prüfung der faunistischen Belange. Ein Antrag auf Erweiterung im östli-
chen Bereich liegt bereits vor.  

Event. Änderung d. bestehenden einfachen B.-Pläne notwendig. 

+ 

 
 
 
 
 

Erwei- 
terung 

0 

 

4.2 Potenzialfläche 2 

 

Potenzialfläche 2 Vorhandener Windpark  „Vordersten Thüle“ – 7 WEA 

Der vorhandene Windpark (gelb schraffiert) reicht teilweise über die 
Potenzialfläche da größere Vorsorgeabstände zu Einzelhäusern (650 
statt 500 m) berücksichtigt wurden.Im Nordosten und Osten ist die Po-
tenzialfläche jedoch größer, da in der vorliegenden Studie kein Abstand 
zur Gemeindegrenze und kein zusätzlicher Abstand zu der südöstlich 
verlaufenden Richtfunktrasse vorgesehen wurden. Das Gebiet grenzt 
unmittelbar an die Nachbargemeinde Barßel an,  
im Umfeld befinden sich keine Einzelhäuser/Siedlungsflächen. Flä-
chengröße ca. 34 ha. 

Fläche 

34 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände 3,1 km östlich liegt der WP – Bösel. 
3,0 km südöstlich liegt der WP – Garrel (Erweiterung geplant). 
5 km-Abstand wird durch den Bestand bereits nicht eingehalten. 
Der in Bösel geplante neue Windpark liegt knapp 5 km nördlich. 

0 

Landschaftsbild Überwiegend offene und teilweise durch Gehölze gegliederte Land-
schaft, die durch vorhandene Windenergienlagen vorbelastet ist. Im 
südwestlichen und nordöstlichen Bereich befinden sich Stallanlagen. 

+ 

Natur+Landschaft Überwiegend Grünland- bzw. Ackerflächen. Nördlich des Standortes 
befindet sich eine Waldfläche zu der 100 m Schutzabstand eingehalten 
wurde. Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche 
sind innerhalb der Potenzialfläche nicht vorhanden. 

 

0 

Artenschutz Für die Potenzialfläche liegen keine faunistischen Erhebungen vor. Es 
ist von keiner besonderen Bedeutung für die Fauna auszugehen.  

0 
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ist von keiner besonderen Bedeutung für die Fauna auszugehen.  

RROP Abweichung von dem Vorrangstandort für Windenergie 0 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung / ca. 900 m westlich schließt sich 
der Erholungsbereich Thülsfelder Talsperre an. 

0 
 

Sonstiges Vorhandene Netzanbindung und Erschließung. + 

Bewertung  Der bisherige Hauptstandort ist überwiegend nach wie vor geeignet. 

Eine Reduzierung der bisherigen Fläche im südwestlichen Bereich 
würde 4 WEA betreffen. Die Ausdehnung im östlichen Bereich würde 
jedoch kaum Möglichkeiten für zusätzliche Anlagen bieten. 

+  
Erwei- 
terung 

0  

 

4.3 Potenzialfläche 3 

 

 

 

 

 

 

 

 Brutvögel 

Potenzialfläche 3 Die Fläche 3 befindet sich nördlich des Küstenkanals westlich von 
Heinfelde. Unmittelbar westlich grenzt die Gemeinde Barßel an. Be-
nachbarte Einzelhäuser oder Siedlungsflächen sind nicht vorhanden. In 
der Gemeinde Barßel grenzen westlich der Potenzialfläche größere 
Kompensationsflächen an. Flächengröße ca. 93 ha. 

Fläche 

93 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände In Friesoythe und in der Nachbargemeinde Barßel sind im 5 km-
Abstand keine Windparks vorhanden. Ca. 2,5 km nördlich befindet sich 
in Edewecht der Windpark „Hübscher Berg“. 

- 

Landschaftsbild Überwiegend offene und wenig durch Gehölze gegliederte Grünland- 
und Ackerflächen. 

0 

Natur+Landschaft Es handelt sich überwiegend um strukturarme Grünland bzw. Ackerflä-
chen. Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche 
sind innerhalb der Potenzialfläche nicht vorhanden. 

Ca. 600 m westlich befindet sich in der Gemeinde Barßel ein Vorrang-
gebiet für Natur und Landschaft.  

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel wertvollen Bereich. 
Gemäß Brutvogelerhebungen des Landkreises von 1996 und 1997 
wurden im Bereich dieser Potenzialfläche u.a. Kiebitz, Brachvogel, U-
ferschnepfe und Schafstelze kartiert. Gem. Landschaftsplan hohe bis 
sehr hohe Bedeutung für Vögel. Auch in der avifaunistischen Untersu-
chung zum Torfabbau im Langen Moor in Friesoythe-Ahrensdorf im 
Frühjahr 2009 sind Rote-Liste-Arten wie Wachtel, Kiebitz, Großer 
Brachvogel, Feldlerche, Gartenrotschwanz und Wiesenpieper kartiert 
worden. 

- 

RROP Der mittlere und südliche Bereich ist Vorsorgegebiet für Bodenabbau 
Dieser Bereich ist gleichzeitig als Vorsorgegebiet Natur und Landschaft 
dargestellt (Renaturierung bzw. Wiedervernässung ). Die damit ange-
strebte hohe Funktion für Natur und Landschaft steht einer Windpark-
nutzung entgegen. 

 

- 
 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung  0 
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Sonstiges Erschließung: Netz- und Verkehrsanbindung (Moorgebiet) prüfen.  

Bewertung  Der überwiegende Bereich der Potenzialfläche liegt in einer Vorsorge-
fläche für Bodenabbau und Natur und Landschaft. Aufgrund der raum-
ordnerischen Ziele und der faunistischen Bedeutung stellt sich dieser 
Bereich überwiegend als nicht geeignet dar. Ein Antrag auf Auswei-
sung einer Windparkfläche liegt mit der Begründung vor, die faunisti-
schen Daten seien veraltet, Bodenabbauflächen und Vorsorgegebiet 
für Natur und Landschaft stellten keine Ausschlussgründe dar.  

Tatsächlich bestätigen auch die Untersuchungen zum Bodenabbau im 
Langen Moor aus dem Jahr 2009 eine sehr hohe Bedeutung für Vögel. 
Der Bodenabbau mit der Folgenutzung Renaturierung mit Wiederver-
nässung hat gerade das Ziel die Flächen langfristig auch für den Arten-
schutz zu entwickeln. Ein Windpark würde dieser Zielrichtung entge-
genstehen.  

Diese Einschätzung wird auch vom Landkreis Cloppenburg gestützt. 
Der Landkreis weist bezüglich dieser Fläche ebenfalls auf umfangrei-
che Wiesenvogelvorkommen (Großer Brachvogel, Kiebitz usw.) hin, die 
bei avifaunistischen Erhebungen in den letzten Jahren festgestellt wur-
den. Der Bodenabbau sei mit der Auflage umfangreicher CEF-
Maßnahmen genehmigt. 300 m westlich der Fläche läge zusätzlich ein 
Ersatzflächenpool des C-Ports, der ebenfalls als Lebensraum für Wie-
senvögel hergerichtet wird.  

Auch die Nachbargemeinde Barßel hält die Fläche aufgrund der fau-
nistischen Bedeutung sowie der in Barßel angrenzenden Kompensati-
onsflächen mit ebenfalls faunistischer Wertigkeit für überwiegend nicht 
geeignet. 

Insgesamt bleibt es damit bei der negativen Bewertung. 

 
- 
 

 

4.4 Potenzialfläche 4 

          Brutvögel 

Potenzialfläche 4 Die Fläche 4 befindet sich östlich von Heinfelde, (eine Hofstelle am 
Barkweg mit einem Wohnhaus nördlich der Stadtgrenze, die nicht im 
Katasterplan enthalten war, wurde nach Luftbildauswertung berücksich-
tigt.) Das Gebiet grenzt unmittelbar an die Nachbargemeinde Edewecht 
an. An den Straßen Barkweg und Am Pool befinden sich zahlreiche  
Einzelhäuser im Außenbereich. Durch den Vorsorgeabstand von 650 m 
zu den Einzelhäusern in Edewecht reduziert sich die Fläche um 83 ha 
auf eine Flächengröße von 63 ha. 

Fläche 

63 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände In Friesoythe und der Nachbargemeinden Barßel sind im 5 km-Abstand 
keine Windparks vorhanden. Ca. 3,7 km nördlich befindet sich in Ede-
wecht der Windpark „Hübscher Berg“. 

- 

Landschaftsbild Überwiegend offene, nur wenig durch Gehölze strukturierte Landschaft. 0 
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Natur+Landschaft Es handelt sich um strukturarme Acker- bzw. Grünlandflächen. Im östli-
chen Bereich befindet sich eine ca. 3 ha große Waldfläche die durch 
den Standort umschlossen wird. 

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialfläche und angrenzend nicht vorhanden. 

0 

Artenschutz Durch die Staatl. Vogelschutzwarte wurde ein Bereich unmittelbar süd-
westlich der Potenzialfläche mit Datum vom 05.01.2006 als lokal  be-
deutsam eingestuft. Hier wurden unter anderem Bekassine, Großer 
Brachvogel und Kiebitz kartiert.  

0 
 
- 

RROP Der südliche Randbereich und der östliche Bereich ist Vorsorgegebiet 
für Bodenabbau ( - ca. 2 ha). Diese Darstellungen sind jedoch von der 
Genehmigung des RROP ausgenommen worden. Der südliche Rand-
bereich ist gleichzeitig als Vorsorgegebiet Natur und Landschaft darge-
stellt (Renaturierung bzw. Wiedervernässung ) und steht durch die dort 
angestrebte hohe Funktion für Natur und Landschaft in diesem Bereich 
einer Windparknutzung entgegen. 

 

0 

(- 2 ha) 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung. 0 

Sonstiges Erschließung: Netz- und Verkehrsanbindung (Moorgebiet) prüfen. 

Aufgrund der südlich angrenzenden Bodenabbauflächen können be-
züglich der erforderlichen Standsicherheit besondere Abstände (von 
z.B. 120 m) erforderlich werden. 

 

Bewertung Die Potenzialfläche reduziert sich durch Bodenabbauflächen auf 61 ha.  

Nach Aussage des Landkreises sollte zu dem südlich liegenden groß-
flächigen Nassabbauvorhaben gem. den Empfehlungen des NLT-
Papiers ein Abstand von 1.200 m (Gewässern über 10 ha) eingehalten 
werden. Im Rahmen des laufenden Abbaus sind bislang jedoch nur 
Gewässerteilflächen erkennbar. Die Abstandsempfehlung geht davon 
aus, dass größere Binnenlandgewässer in der Regel auch eine höhere 
avifaunistische Bedeutung besitzen können. Die Fläche liegt auch zum 
NSG Ahrensdorfer Moor, das für Brutvögel eine nationale Bedeutung 
aufweist, nur 1 km entfernt.  

Die Eignung des Gebietes kann daher abschließend erst nach der noch 
konkret zu untersuchenden avifaunistischen Bedeutung bewertet wer-
den. Zum Bodenabbau können auch aus Standsicherheitsgründen zu-
sätzliche Abstände erforderlich werden. 

Sofern aufgrund noch der noch durchzuführenden faunistischen Unter-
suchungen diese Belange nicht entgegenstehen, könnte der restliche 
Standort geeignet sein. 

 

 

0 

 

4.5 Potenzialfläche 5 

 

Potenzialfläche 5 Die Fläche 5 liegt an der Grenze zur Nachbargemeinde Barßel.  
Ca. 300 m nördlich der Fläche schließt sich der Siedlungsbereich 
(Wohngebiet) von Kamperfehn an. Durch den Vorsorgeabstand von 
1000 m fällt die Fläche 5 vollständig weg. 

Fläche 

0 ha 

  Bewertung 

Bewertung  Da die Fläche bereits durch den Vorsorgeabstände zu Siedlungsberei-
chen rausfällt, erübrigen sich weitere Bewertungen für die Abwägung. 

- 
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4.6 Potenzialfläche 6 

       Brutvögel 

Potenzialfläche 6 Die Fläche 6 befindet sich westlich Edewechter Damm / Altenoyther 
Straße zwischen Lahe im Süden und Küstenkanal im Norden. Flächen-
größe: 41 ha. 

Fläche 

41 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände In Friesoythe und den Nachbargemeinden Barßel und Edewecht sind 
im 5 km-Abstand keine Windparks vorhanden. Die Fläche liegt jedoch 
nur ca. 4 km von dem geplanten Windpark „Kündelmoor“ der Gemein-
de Bösel entfernt. 

- 

Landschaftsbild Überwiegend offene und nur wenig durch Gehölze gegliederte Land-
schaft. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar. Die 
Umgebung ist jedoch durch, für den Naturschutz wertvolle, wiederver-
nässte Hochmoorgebiete geprägt.  

Unmittelbar westlich des Gebietes schließt sich das Naturschutzgebiet 
Ahrensdorfer Moor, das etwa vom Küstenkanal bis zur Lahe reicht, an. 

- 

Artenschutz Die Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel wertvollen Bereich. 
Gemäß Brutvogelerhebungen des Landkreises von 1996 und 1997 
wurden im Bereich dieser Potenzialfläche u.a. Kiebitz und Uferschnep-
fe kartiert. Der nördliche Teil der Potenzialfläche wurde durch die 
Staatl. Vogelschutzwarte mit Datum vom 10.11.2010 als lokal  bedeut-
sam eingestuft. Hier wurden unter anderem Kiebitz, Rotschenkel, 
Rauchschwalbe und Gartenrotschwanz kartiert. Auch gem. Land-
schaftsplan hohe bis sehr hohe Bedeutung für Vögel. 

Die Klärschlammdeponie Edewechterdamm als zentraler Teil des Na-
turschutzgebietes „Ahrensdorfer Moor“ besitzt als Vogelbrutgebiet eine 
nationale Bedeutung . Im besonderen Maße wertgebend sind für diese 
Einordnung das Vorkommen der Knäkente, des Tüpfelsumpfhuhns, der 
Wasserralle und des Feldschwirls. Weiterhin hervorzuheben sind hier 
die Bestände vom Blaukehlchen mit mind.57 Brutpaaren und vom 
Teichrohrsänger mit mind. 98 Brutpaaren.  

- 

RROP Der östliche Randbereich ist Vorsorgegebiet für Bodenabbau. Diese 
Darstellungen sind jedoch von der Genehmigung des RROP ausge-
nommen worden. Dieser östliche Bereich der Potenzialfläche und die 
gesamte übrige Fläche ist gleichzeitig als Vorsorgegebiet Natur und 
Landschaft dargestellt (Renaturierung bzw. Wiedervernässung), die 
damit angestrebte hohe Funktion für Natur und Landschaft steht eben-
falls einer Windparknutzung entgegen. 

 
- 
 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung 0 

Bewertung  Die Potenzialfläche 6 ist aufgrund der avifaunistischen Bedeutung so-
wie der Darstellungen im RROP als Vorsorgefläche für Natur und 
Landschaft und aufgrund der unmittelbar westlich und südlich angren-
zenden Naturschutzgebiete insgesamt für die Nutzung der Windenergie 
nicht geeignet.  

 

- 
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4.7 Potenzialfläche 7 

 

 

 

 

 

 

 Brutvögel 

 

Potenzialfläche 7 Die Fläche 7 befindet sich südöstlich von Kampe, östlich der Barßeler 
Landstraße, südlich der Lahe. Östlich verläuft eine überregionale Gas-
fernleitung. Flächengröße ca. 8 ha. 

Fläche 

8 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände In Friesoythe und den Nachbargemeinden Saterland, Barßel und Ede-
wecht sind im 5 km-Abstand keine Windparks vorhanden. 

+ 

Landschaftsbild Offene und teilweise durch Gehölze gegliederte Landschaft. Nach Nor-
den hin schließt sich der Niederungsbereich der Lahe an. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar. Mit 
den Niederungsbereichen der Lahe schließen sich im Norden land-
schaftlich wertvolle Bereiche an. Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie 
schutzwürdige Bereiche sind innerhalb der Potenzialfläche nicht vor-
handen. Die „Lahe“ nördlich der Potenzialfläche ist als FFH-Gebiet aus-
gewiesen.  

0 

Artenschutz Der äußerste westliche Teil der Potenzialfläche liegt in einem für Brut-
vögel wertvollen Bereich. Der Niederungsbereich der Lahe wurde durch 
die Staatl. Vogelschutzwarte mit Datum vom 10.11.2010 als lokal  be-
deutsam eingestuft. Hier wurden unter anderem Kiebitz, Uferschnepfe 
und Gartenrotschwanz kartiert.  

0 / - 

RROP Für die Potenzialfläche selbst bestehen im RROP keine Restriktionen. 
Die nördlich fließende Lahe ist als Vorranggebiet für Natur und Land-
schaft dargestellt. Der an die Lahe angrenzende Niederungsbereich ist 
als entsprechendes Vorsorgegebiet dargestellt. 

0 
 
 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung 0 

Sonstiges Erschließung: Netz- und Verkehrsanbindung prüfen.  

 Wasserwirtschaft: 
Die Potenzialfläche ist nach Daten des NLWKN von den vorläufig zu 
sichernden Überschwemmungsgebieten der Lahe umgeben. Die Flä-
che selbst ist davon jedoch nur in geringen Randbereichen betroffen. 

 

Bewertung  Bei der Potenzialfläche 7 handelt es sich mit 8 ha um einen relativ  
kleinen Bereich. Aufgrund der geringen Größe, der Randbereiche mit 
Bedeutung für Brutvögel und der empfindlichen benachbarten Bereiche 
sowie der bisher geringen Vorbelastung der Landschaft, erscheint der 
Standort eher wenig geeignet.  

 
- 
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4.8 Potenzialfläche 8 

 

 

 

 

 

 

 

Brutvögel 
 

Potenzialfläche 8 Die Fläche 8 befindet sich westlich der Altenoyther Straße, südlich der 
Lahe. Südwestlich verläuft eine überörtliche Gasfernleitung. Flächen-
größe ca. 81 ha  

Fläche 

81 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände In Friesoythe, und den Nachbargemeinden Barßel und Edewecht sind 
im 5 km-Abstand keine Windparks vorhanden. Die Fläche liegt jedoch 
nur 3 bis 3,5 km von dem geplanten Windpark Kündelmoor der Ge-
meinde Bösel entfernt. 

 
- 
 

Landschaftsbild Überwiegend offene u. wenig durch Gehölze gegliederte Landschaft, 
die kaum durch bauliche Anlagen vorbelastet ist. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar. Mit 
den Niederungsbereichen der Lahe schließen sich im Norden land-
schaftlich wertvolle Bereiche an. Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie 
schutzwürdige Bereiche sind innerhalb der Potenzialfläche nicht vor-
handen. Die Lahe nördlich der Potenzialfläche ist FFH-Gebiet. 

0 

Artenschutz Der überwiegende Teil der Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel 
wertvollen Bereich, der durch die Staatl. Vogelschutzwarte mit Datum 
vom 23.02.2006 als lokal  bedeutsam eingestuft wurde. Kartiert wurden 
hier unter anderem Großer Brachvogel, Kiebitz und Uferschnepfe. Die 
äußersten westlichen Teile der Potenzialfläche ragen in ein, von der 
Staatl. Vogelschutzwarte mit Datum vom 10.11.2010 als national  be-
deutsam eingestuftes Areal. Hier wurden unter anderem Kiebitz, Ufer-
schnepfe, Großer Brachvogel und Rotschenkel kartiert. Auch gem. LP 
hat der überwiegende Teil der Fläche eine hohe bis sehr hohe Bedeu-
tung für Vögel.  

- 

RROP Für die Potenzialfläche selbst gem. RROP keine Restriktionen. Die 
nördlich fließende Lahe ist zusammen mit den angrenzenden Niede-
rungsbereichen als Vorranggebiet für Natur u. Landschaft dargestellt.  

0 
 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung 0 

Sonstiges Wasserwirtschaft 
Der überwiegende mittlere und nördliche Teil der Fläche liegt im vorläu-
fig zu sichernden Überschwemmungsgebiet der Lahe. Die südwestliche 
Spitze liegt im Ü-Gebiet des Altenoyther Kämpe Graben. 

 

Bewertung  Da der überwiegende Teil der Fläche lokale Bedeutung für Brutvögel, 
der westliche Randbereich nationale Bedeutung besitzt und die Klär-
schlammdeponie Edewechterdamm im nördlich angrenzenden NSG 
„Ahrensdorfer Moor“ ebenfalls nationale Bedeutung für die Avifauna 
besitzt, erscheint der Standort, aufgrund der Umgebung sowie der im 
NLT-Papier empfohlenen Abstände zu Brutvogelgebieten mit nationaler 
Bedeutung, wenig geeignet. 

 
- 
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4.9 Potenzialfläche 9 

  Brutvögel 

Potenzialfläche 9 Die Fläche 9 befindet sich westlich von Neuscharrel unmittelbar an der 
Grenze zu Hilkenbrook. Nördlich verläuft die Ohe, daran schließen sich 
nördlich und südlich des Küstenkanals in etwa 1 km Entfernung die 
ausgedehnten Moor bzw. Torfabbaugebiete der Esterweger Dose an. 
Dieser Bereich hat den Status eines EU-Vogelschutzgebietes. Die Flä-
che besteht zunächst aus 3 Teilfläche. Die Potenzialfläche wird jedoch 
durch den Vorsorgeabstand zu Einzelhäusern im Außenbereich der 
Gemeinde Hilkenbrook im Süden und durch ein Wohnhaus in Saterland 
(nördliche Teilfläche) um insgesamt ca. 8 ha reduziert. In der Nachbar-
gemeinde Hilkenbrook schließt sich in einem Sondergebiet unmittelbar 
ein Windpark an, es verbleibt eine Flächengröße von ca. 48 ha. 

Fläche 

48 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände In Hilkenbrook schließt sich unmittelbar ein Windpark mit 3 WEA an. 
Der benachbarte Windpark Hilkenbrook ist durch seine Nähe zum EU-
Vogelschutzgebiet (Esterweger Dose) hinsichtlich seiner Raumverträg-
lichkeit jedoch in Frage zu stellen. Damit würde es sich bei dieser Flä-
che nicht um eine sinnvolle Erweiterung eines vorhandenen Windparks 
handeln. Der vorhandene Windpark Gehlenberg liegt ebenfalls nur 
2 km südöstlich der Fläche. 

 
- 

Landschaftsbild Die offene, jedoch durch Gehölzstrukturen gegliederte Landschaft ist 
durch den Windpark Hilkenbrook und 2 weitere Windkraftanlagen ge-
ringfügig vorbelastet. Mit den Niederungsbereichen der Ohe schließen 
sich im Norden landschaftlich wertvolle Bereiche an. 

0 

Natur+Landschaft Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialflächen nicht vorhanden. Das Naturschutzgebiet 
„Esterweger Dose“ schließt nördlich in einem Abstand von ca. 1000 m 
an. Ebenfalls in einem Abstand von 1000 m schließt westlich das Na-
turschutzgebiet „Melmmoor/Kuhdammoor an. Zur „Ohe“ als FFH-
Gebiet halten die Potenzialflächen einen Abstand von 200 m ein.  

Nördlich der östlichen Teilfläche liegt eine Kompensationsfläche (Suk-
zession / Waldanpflanzung) zu der der Waldabstand von 100 m ein-
gehalten wird. 

0 

Artenschutz Der überwiegende Teil der Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel 
wertvollen Bereich, der durch die Staatl. Vogelschutzwarte mit Datum 
vom 23.02.2006 als lokal  bedeutsam eingestuft wurde. Hier wurden 
unter anderem Feldlerche, Kiebitz und Wachtel kartiert. Zudem ragt die 
südliche Spitze des westlichen Teiles der Potenzialfläche in einen Be-
reich, der durch die Staatl. Vogelschutzwarte als lokal  bedeutsam ein-
gestuft wurde.  

In einem Abstand von ca. 300 m südöstlich von der südlichsten Spitze 
des westlichen Teiles der Potenzialfläche wurden 1996 im Bereich des 

- 
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„Schwarzen Moores“ Brutvogelerhebungen durchgeführt. Hier wurden 
unter anderem Rebhuhn, Kiebitz, Uferschnepfe, Großer Brachvogel, 
Schafstelze und die Wiesenweihe kartiert.  

Im Abstand von 1000 m nördlich und westlich der Potentialflächen 
schließt sich das EU-Vogelschutzgebiet „Esterweger Dose“ an, wel-
ches zum Schutz einiger Rote Liste-Vogelarten ausgewiesen wurde.  

RROP Für die Potenzialfläche selbst bestehen im RROP keine Restriktionen. 
Die nördlich fließende Ohe ist als Vorranggebiet für Natur und Land-
schaft dargestellt. Der Niederungsbereich ist als entsprechendes Vor-
sorgegebiet dargestellt. Die östliche Teilfläche ist teilweise als Vorsor-
gegebiet für Natur und Landschaft dargestellt. 

0 

 

 

 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung. 0 

Erschließung: event. vorhandene Netzanbindung und Erschließung.  Sonstiges 

Bestehende Bebauungspläne 
Die Flächen liegen am Westrand teilweise im Bereich des Bebauungs-
planes Nr. AB 8 in einer „von Bebauung freizuhaltenden Fläche“.  

 

Bewertung  Bei Berücksichtigung eines 1.000 m Abstands zum EU-Vogelschutz-
gebiet Esterweger Dose wird der benachbart vorhandene Windpark Hil-
kenbrook hinsichtlich seiner Raumverträglichkeit in Frage gestellt. Der 
vorliegende Standort kann damit nicht als verträgliche Erweiterung 
eines geeigneten und bereits vorhandenen Windparks eingestuft wer-
den. Durch die Nähe zum Windpark Gehlenberg (ca. 2 km) und die be-
reits bestehende Belastung der Wohnsiedlung von Neuscharrel sowie 
auch aufgrund der lokalen Bedeutung für Brutvögel und durch das be-
nachbarte großflächige EU-Vogelschutzgebiet Esterweger Dose stellt 
sich die Fläche in der Gesamtschau als wenig geeignet dar. 

 
 
- 
 

 
 

 

4.10 Potenzialfläche 10 

          Brutvögel 

Potenzialfläche 10  Die Fläche 10 befindet sich ca. 1 km östlich des Siedlungsbereichs von 
Neuscharrel südlich der Bundesstraße 72. Flächengröße ca. 52 ha. 

Fläche 

52 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Gehlenberg liegt nur 2 km südwestlich der 
Fläche. 

- 

Landschaftsbild Teilweise offene und teilweise durch Gehölze gegliederte Landschaft. 0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar. Natur-
schutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind inner-
halb der Potenzialflächen und angrenzend nicht vorhanden.  

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel wertvollen Bereich. 
Aufgrund fehlender Datengrundlagen ist dieser Bereich mit „Status of-
fen“ gekennzeichnet, sodass zur Zeit keine Aussage über die Bedeu-
tung getroffen werden kann. Durch den Landkreis Cloppenburg sind im 
Jahr 1992 im Bereich dieser Potenzialfläche mehrere Brutvogelerhe-
bungen durchgeführt worden. Hier wurden unter anderem Kiebitz, Gro-
ßer Brachvogel, Feldlerche, Schafstelze und Gartenrotschwanz kariert.  

- 
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RROP Keine besonderen Restriktionen. 0 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung. 0 

Sonstiges Die Fläche liegt teilweise im Bereich des Bebauungsplanes Nr. AB 9 in 
„von Bebauung freizuhaltenden Flächen“. 

 

Bewertung  Die Fläche ist einerseits aufgrund ihrer möglichen avifaunistischen Be-
deutung jedoch insbesondere aufgrund ihrer Lage mit weniger als 5 km 
Abstand zum vorhandenen Windpark Gehlenberg sowie im siedlungs-
nahen Bereich von Neuscharrel, das durch diesen Standort auch von 
einer dritten Seite von Windparks umgeben wäre, nicht für einen neuen 
zusätzlichen Windpark geeignet. 

 

- 

 

4.11 Potenzialfläche 11 

 

Potenzialfläche 11  Die Fläche 11 befindet sich unmittelbar westlich des Siedlungsbereichs 
von Friesoythe südlich der Bundesstraße 72. Flächengröße: 8 ha. 

Fläche 

8 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Windpark Gehlenberg liegt nur 3,8 km südwestlich der Fläche. - 

Landschaftsbild Teilweise offene und teilweise durch Gehölze gegliederte Landschaft. 
Südlich sind zwei Windkraftanlagen vorhanden, die Landschaft ist da-
her vorbelastet. 

+ 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als strukturarme Grünland- bzw. Ackerflä-
che dar.  Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Berei-
che sind innerhalb der Potenzialflächen und angrenzend nicht vorhan-
den. 

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche selbst sowie die angrenzenden Bereiche sind we-
der durch die Staatl. Vogelschutzwarte noch durch den Landkreis nä-
her untersucht worden. Es liegen somit keine Daten über Brutvögel vor.  

0 

RROP Keine besonderen Restriktionen. 0 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung. 0 

Bewertung Die Fläche ist aufgrund der geringen Größe und ihrer Lage mit weniger 
als 5 km Abstand zum vorhandenen Windpark Gehlenberg sowie im 
siedlungsnahen Bereich der Stadt nicht vorrangig für einen zusätzli-
chen Windpark geeignet. 

 

- 



Potenzialstudie-Wind-Friesoythe  37 

   
Büro für Stadtplanung  Pot-Wind-Friesoythe_Text_2012-12-30.doc 

4.12 Potenzialfläche 12 

 

Potenzialfläche 12  Die Fläche 12 liegt unmittelbar südlich des Siedlungsbereichs von Frie-
soythe westlich der Soeste bzw. der B 72. Flächengröße ca. 87 ha. 

Fläche 

87 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Gehlenberg liegt nur 3,8 km westlich der 
Fläche. Ca. 4,8 km südöstlich liegt der Windpark Vordersten Thüle. Ca. 
4,6 km nordöstlich ist der Windpark Kündelmoor (Bösel) geplant. 

- 

Landschaftsbild Überwiegend offene, nur wenig durch Gehölze gegliederte Landschaft. 
Nach Süden hin schließen sich die Waldflächen von Markhausen und 
von Mittelsten Thüle an. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialflächen und angrenzend nicht vorhanden. 

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel wertvollen Bereich. 
Aufgrund fehlender Datengrundlagen ist dieser Bereich mit „Status of-
fen“ gekennzeichnet, so dass zur Zeit keine Aussage über die Bedeu-
tung getroffen werden kann. (Durch den Landkreis Cloppenburg sind in 
den Jahren 1986, 1987 und 1990 südlich der Potenzialfläche mehrere 
Brutvogelerhebungen durchgeführt worden. Hier wurden unter ande-
rem der Große Brachvogel und die Wachtel kariert. Diese Daten sind 
jedoch aufgrund ihres älteren Ursprungs bei Bedarf zu überprüfen.) 

0 
 
 
 
 

 

RROP Vorsorgefläche für die ruhige Erholung in der Landschaft - 

Erholung Der Bereich besitzt als nördlicher Teilbereich des Erholungsgebietes 
um die Thülsfelder Talsperre und Markhausen eine höhere Bedeutung 
für die Erholung insbesondere durch seine Verbindungsfunktion zum 
Stadtgebiet von Friesoythe. 

- 

Sonstiges Erschließung: Netzanbindung günstig durch Nähe zum Umspannwerk.  

Bewertung  Die Fläche ist aufgrund ihrer Lage mit weniger als 5 km Abstand zum 
vorhandenen Windpark Gehlenberg und zu dem östlich des Stadtge-
bietes geplanten Windpark Kündelmoor sowie im Vorsorgegebiet für 
die Erholung nicht vorrangig für einen neuen Windpark geeignet. Zu-
sätzlich zur besonderen Erholungsfunktion dieses Bereichs (Verbin-
dung zw. Siedlungsschwerpunkten und Thülsfelder Talsperre), stellt 
sich der Standort neben dem geplanten Windpark Kündelmoor als 
zweiter Windpark im 2- bis 3 km-Umfeld des Stadtgebietes sowie der 
Nähe zum Windpark Gehlenberg als stärker belastend dar. 

 

- 
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4.13 Potenzialfläche 13 

 

Potenzialfläche 13  Die Fläche 13 befindet sich unmittelbar südöstlich des Siedlungsbe-
reichs von Friesoythe nördlich der Bundesstraße 72. Die Fläche grenzt 
unmittelbar an das Gebiet der Nachbargemeinde Bösel. Hier befinden 
sich Wohnhäuser im Außenbereich, sodass durch den Vorsorgeab-
stand von 650 m die Potenzialfläche deutlich reduziert wird (- 18 ha). 
Es verbleibt eine Fläche von ca. 7 ha. 

Fläche 

7 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Vordersten Thüle liegt nur ca. 2,5 km süd-
östlich der Fläche. Fläche läge auch nur ca. 2,5 km von dem geplante 
Windpark d. Gemeinde Bösel an der Stadtgrenze nördlich der Böseler 
Straße (L835) entfernt. 

- 

Landschaftsbild Offene, jedoch durch Gehölzstrukturen gegliederte Landschaft. 0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialfläche und angrenzend nicht vorhanden. 

0 

Artenschutz Der überwiegende Teil der Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel 
wertvollen Bereich. Aufgrund fehlender Datengrundlagen ist dieser Be-
reich mit „Status offen“ gekennzeichnet, so dass zur Zeit keine Aussa-
ge über die Bedeutung getroffen werden kann. Vom Landkreis liegen 
keine Brutvogelerhebungen vor.  

0 

RROP Keine besonderen Restriktionen. 0 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung. 
Ca. 1 km südwestlich erstreckt sich hinter der B72 der Niederungsbe-
reich der Soeste und daran anschließend das Erholungsgebiet Thüls-
felder Talsperre / Markhausen 

0 

Sonstiges Erschließung: Netzanbindung günstig durch Nähe zum Umspannwerk.  

Bewertung  Die verbleibende Fläche von ca. 7 ha ist aufgrund ihrer Lage zu den 
vorhandenen und geplanten Windparks (Bösel-Kündelmoor und Vor-
dersten Thüle) nicht günstig. Auch aufgrund ihres Zuschnitts wären 
höchstens 2 bis 3 WEA möglich, sodass trotz günstiger Netzanbindung 
die zusätzliche Landschaftsbelastung nicht gerechtfertigt erscheint. 

 

- 
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4.14 Potenzialfläche 14 

            Brutvögel 

Potenzialfläche 14  Die Fläche 14 befindet sich westlich von Gehlenberg.  
 Die Fläche grenzt unmittelbar an das Gebiet der Nachbargemeinden 
Hilkenbrook, Lorup und Rastdorf an. Hier befinden sich Wohnhäuser im 
Außenbereich, sodass durch den Vorsorgeabstand von 650 m die Po-
tenzialfläche deutlich reduziert wird (- 8 ha). Flächengröße: 35 ha. 

Fläche 

35 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Gehlenberg liegt nur ca. 2,7 km nordwest-
lich der Fläche. Ca. 3,5 km westlich befindet sich der Windpark Lorup. 

- 

Landschaftsbild Offene, wenig durch Gehölzreihen gegliederte Landschaft. Nordwest-
lich der Fläche befinden sich bereits sechs Windenergieanlagen, die 
das Landschaftsbild vorbelasten. 

+ 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als strukturarme Grünland- bzw. Ackerflä-
che dar. Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Berei-
che sind innerhalb der Potenzialfläche nicht vorhanden. 

Südöstlich bzw. östlich in einer Entfernung von ca. 100 bis 150 m vom 
südlichen Teil der Potenzialfläche schließt das Vorranggebiet für Natur 
und Landschaft „Tatemeer“ an. Das ausgewiesene Naturschutzgebiet 
„Großes Tate Meer“ liegt in einer Entfernung von ca. 500 m südöstlich 
der Potenzialfläche.  

0 

Artenschutz Die gesamte Potenzialfläche liegt in einem für Brutvögel wertvollen Be-
reich. Von der Staatl. Vogelschutzwarte wurde der Bereich mit Datum 
vom 05.01.2006 als national  bedeutsam eingestuft. Hier wurden unter 
anderem Baumfalke, Bekassine, Feldlerche, Großer Brachvogel, Kie-
bitz, Kornweihe, Rauchschwalbe, Rebhuhn und Wachtel kartiert.  

- 

RROP In der Fläche selbst eine besonderen Restriktionen. 200 m südwestlich 
befindet sich ein Vorranggebiet für Natur und Landschaft. 

0 

Erholung Fläche ohne besondere Bedeutung. 0 

Sonstiges Bebauungspläne: Die Fläche liegt teilweise im Bereich der Bebauungs-
pläne Nr. AB 4 und 15 in „von Bebauung freizuhaltenden Flächen“. 

 

Bewertung  Die Fläche ist aufgrund ihrer avifaunistischen Bedeutung, dem benach-
barten NSG und ihrer Lage mit weniger als 5 km Abstand zu den vor-
handenen Windparks Gehlenberg und Lorup nicht geeignet. 

 

- 
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4.15 Potenzialfläche 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Potenzialfläche 15  Die Fläche 15 liegt am südwestlichen Rand des Stadtgebietes südlich 
von Gehlenberg und westlich von Markhausen. Die Fläche ist im Süden 
von ausgedehnten Waldflächen umgeben. Die Fläche liegt nahe zu den 
Nachbargemeinden Rastdorf und Vrees an. Hier befinden sich weitere 
ausgedehnte Waldflächen, sodass durch den Vorsorgeabstand von 
100 m die Potenzialfläche geringfügig reduziert wird (0,2 ha). Flächen-
größe: ca. 70 ha. 

Fläche 

70 ha 

Nachbargemeinden  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Gehlenberg liegt ca. 4 km nördlich der Flä-
che. 

- 

Landschaftsbild Die Fläche selbst stellt sich als offene, durch wenige Gehölzreihen ge-
gliederte Landschaft dar. Unmittelbar westlich und südlich der Fläche 
befinden sich ausgedehnte Waldflächen. Der östliche Bereich ist ge-
ringfügig durch Windenergieanlagen vorbelastet. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche stellt sich als strukturarme Grünland- bzw. Ackerfläche dar.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialfläche und angrenzend nicht vorhanden. 

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche selbst sowie die angrenzenden Bereiche sind we-
der durch die Staatl. Vogelschutzwarte noch durch den Landkreis nä-
her untersucht worden. Es liegen somit keine Daten über Brutvögel vor. 

0 

RROP Der südliche Teil ist ebenso wie der westlich anschließende Wald als 
Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft sowie für die Erholung darge-
stellt. Südöstlich schließt sich ein Vorranggebiet für die ruhige Erholung 
in der Landschaft und ein Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft an. 
Der mittlere und nördliche Bereich liegt in einem Vorsorgegebiet für die 
Erholung.  

- 

Erholung Der Bereich besitzt aufgrund der hohen Erholungsfunktion der südlich 
und westlich angrenzenden Waldflächen eine besondere Bedeutung für 
die Erholung insbesondere als Abrundung und Umfeld der zusammen-
hängenden Waldflächen zwischen Markhausen, Vrees und Rastdorf 
(Eleonorenwald). 

- 

Sonstiges Wasserwirtschaft: Teilbereiche der Fläche liegen in einem vorläufig zu 
sichernden Überschwemmungsgebiet des Delschloot. 

0 

Bewertung  Die Fläche ist aufgrund ihrer besonderen Erholungsfunktion im Umfeld 
der südlich angrenzenden ausgedehnten Waldflächen und deren be-
sonderer Funktion für Natur und Landschaft sowie für die Erholung ins-
gesamt als wenig geeignet einzustufen. 

 

- 
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4.16 Potenzialfläche 16 

 

Potenzialfläche 16  Die Fläche 16 liegt ca. 1 km nordwestlich von Markhausen westlich des 
Fleerweges. Flächengröße ca. 7 ha. 

Fläche 

7 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Gehlenberg liegt ca. 4,2 km nordwestlich 
der Fläche. 

- 

Landschaftsbild Die Fläche selbst stellt sich, mit Ausnahme einer kleinen Waldfläche, 
als offene, sehr wenig durch Gehölze gegliederte Landschaft dar. We-
nige hundert Meter östlich erstreckt sich die Niederung der Marka. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als strukturarme Grünland- bzw. Ackerflä-
che dar.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialfläche nicht vorhanden. Östlich bzw. nordöstlich in 
einer Entfernung von ca. 200 bis 400 m schließt sich das FFH-Gebiet 
bzw. das Landschaftsschutzgebiet „Markatal“ an.  

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche selbst sowie die angrenzenden Bereiche sind we-
der durch die Staatl. Vogelschutzwarte noch durch den Landkreis nä-
her untersucht worden. Es liegen somit keine Daten über Brutvögel vor. 

0 

RROP Die Fläche liegt in einem Vorsorgegebiet für die Erholung. Östlich 
schließt sich das Vorranggebiet für Natur und Landschaft der Marka-
Niederung an. 200 m südlich beginnen die ausgedehnten Waldflächen 
des Eleonorenwaldes, die als Vorranggebiet für Erholung und Vorsor-
gegebiet für Natur und Landschaft dargestellt sind.  

- 

Erholung Die Fläche besitzt aufgrund der Darstellungen im RROP und der hohen 
Erholungsfunktion der südlich angrenzenden Waldflächen eine beson-
dere Bedeutung für die Erholung insbesondere als Abrundung und Um-
feld der zusammenhängenden Waldflächen zwischen Markhausen, 
Vrees und Rastdorf (Eleonorenwald). 

- 

Sonstiges Erschließung: Netz- und Verkehrsanbindung prüfen.  

Bewertung  Die Fläche ist aufgrund ihrer geringen Größe sowie der besonderen 
Erholungsfunktion dieses Bereichs im Umfeld der südlich angrenzen-
den ausgedehnten Waldflächen und deren besonderer Funktion für Na-
tur und Landschaft insgesamt als wenig geeignet einzustufen. 

 

- 
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4.17 Potenzialfläche 17 

 

Potenzialfläche 17  Die Fläche 17 liegt ca. 2 km westlich von Mittelsten Thüle am Garreler 
Weg (K 356) unmittelbar an den Grenzen zu den Nachbargemeinden 
Bösel und Garrel. Hier befinden sich weitere Wohnhäuser im Außenbe-
reich, durch den Vorsorgeabstand von 650 m wird die Potenzialfläche 
deutlich reduziert (- 37 ha). Es verbleibt eine Fläche von ca. 25 ha. 

Fläche 

25 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Der vorhandene Windpark Vordersten Thüle liegt nur ca. 2,5 km nörd-
lich der Fläche. Ca. 1,3 km nordwestlich schließt sich der Windpark 
Garrel und ca. 3 km nordwestlich der Windpark Bösel an. Die Gemein-
de Garrel plant in unmittelbarer Nachbarschaft ihren vorhandenen 
Windpark zu erweitern. 

0 

Landschaftsbild Teilweise offene wenig durch Gehölzreihen und kleine Waldflächen ge-
gliederte Landschaft. Westlich schließt sich ein Gewässer im Bereich 
einer Sandabbaufläche an. Teilweise Vorbelastung durch Windener-
gieanlagen in Garrel. 

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialfläche und angrenzend nicht vorhanden.  

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche selbst sowie die angrenzenden Bereiche sind we-
der durch die Staatl. Vogelschutzwarte noch durch den Landkreis nä-
her untersucht worden. Es liegen somit keine Daten über Brutvögel vor. 

0 

RROP Für die Fläche selbst bestehen seitens des RROP keine Restriktionen. 
Westlich schließt sich ein Vorranggebiet für Sandabbau an. 

0 

Erholung Die Fläche selbst besitzt keine besondere Bedeutung für die Erholung. 

Ca. 1,5 km westlich liegt das Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre. 
0 

Sonstiges Erschließung: Netz- und Verkehrsanbindung prüfen.  

Bewertung  Als entgegenstehender Belang wären zunächst die drei benachbarten 
im 5 km-Radius vorhandenen Windparks anzusehen. Soweit der be-
nachbarte Windpark Garrel jedoch bis nahe an die Stadtgrenze erwei-
tert wird, kann die Potenzialfläche auch zusammen mit der benachbar-
ten Fläche gesehen und als interkommunaler Windpark eingestuft wer-
den. Die Potenzialfläche kann daher, in die weitere Prüfung hinsichtlich 
der Auswirkungen auf das Landschaftsbild und bezüglich ihrer avifau-
nistischen Bedeutung einbezogen werden. Der Hinweis des Landkrei-
ses auf den notwendigen Abstand von 1,2 km (gem. NLT-Papier) zu 
Gewässern die über 10 ha groß sind (hier die Bodenabbaufläche), 
gründet sich auf eine vermutete avifaunistische Bedeutung großer 
Wasserflächen. Dieser Belang ist nach Vorlage konkreter Daten hin-
sichtlich der Avifauna abschließend zu bewerten. 

 

0 / + 
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4.18 Potenzialfläche 18 

 

Potenzialfläche 18  Die Fläche 18 liegt südlich von Markhausen am südlichen Rand des 
Stadtgebietes zwischen Neumarkhausen und Augustendorf. Ca. 400 m 
südlich beginnt das Gemeindegebiet von Molbergen. Die dort vorhan-
denen Waldflächen reichen bis in das Gebiet der Stadt Friesoythe und 
führen daher nicht zu zusätzlichen Einschränkungen. Flächengröße ca. 
9 ha. 

Fläche 

9 ha 

  Bewertung 

Windparkabstände Im 5 km Radius befinden sich keine weiteren Windparks.. 0 

Landschaftsbild Überwiegend offene, teilweise durch Wallhecken und Gehölzreihen ge-
gliederte Landschaft. Nördlich und südlich schließen sich jedoch aus-
gedehnte Waldflächen an.  

0 

Natur+Landschaft Die Fläche selbst stellt sich als Grünland- bzw. Ackerfläche dar.  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind in-
nerhalb der Potenzialfläche und angrenzend nicht vorhanden.  

0 

Artenschutz Die Potenzialfläche selbst sowie die angrenzenden Bereiche sind we-
der durch die Staatl. Vogelschutzwarte noch durch den Landkreis nä-
her untersucht worden. Es liegen somit keine Daten über Brutvögel vor. 

0 

RROP Die Fläche liegt in einem Vorsorgegebiet für die Erholung. Die nördlich 
und südlich anschließenden Waldflächen sind Vorranggebiete für die 
ruhige Erholung in der Landschaft und Vorsorgegebiete für Natur und 
Landschaft. Durch den Bereich führt eine regional bedeutsame Rad-
wegeverbindung (Thülsfelde-Augustendorf-Neumarkshausen). 

- 

Erholung Der offene Landschaftsstreifen, der sich Richtung Osten nach Augus-
tendorf fortsetzt, trennt die ausgedehnten Waldflächen im Umfeld der 
Thülsfelder Talsperre von dem Waldgürtel um Markhausen. Dieser of-
fene Landschaftsstreifen stellt daher eine wichtige Verbindungsfunktion 
zwischen den beiden Wäldern dar. 

- 

Bewertung  Aufgrund der besonderen Bedeutung für die Erholung und die Verbin-
dungsfunktion zwischen wichtigen Erholungsbereichen stellt sich die 
Fläche, auch wenn im übrigen keine wesentlichen Belange gegen ei-
nen Windpark stehen, als wenig geeignet dar. Vom OOWV wurde be-
antragt, diese Fläche als Windpark zu entwickeln. Die geringe Größe 
der Potenzialfläche und die herausragende Erholungsfunktion der bis-
her nur wenig gestörten freien Landschaft zwischen den Waldflächen 
im Norden und Süden stehen einem neuen Windpark in diesem Be-
reich jedoch entgegen. 

 

- 
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5 Gesamtbewertung 
Vorschläge  zur Ausweisung zusätzlicher Standorte bzw.  

zur Erweiterung vorhandener Standorte  

Für eine abschließende Bewertung der in Frage kommenden Potenzialflächen, die ergänzend 
zu den bestehenden Windparkflächen ausgewiesen werden können, sind neben der vorliegen-
den Potenzialstudie zusätzliche Informationen erforderlich. Dabei sind insbesondere die Bedeu-
tung der jeweiligen Flächen für die Avifauna und die Auswirkungen auf das Landschaftsbild 
bzw. auf die Erholungsfunktion der Landschaft zu betrachten.  

Die strengen artenschutzrechtlichen Vorgaben sind aber nicht nur für die Abwägung von 
Bedeutung, sie können letztlich einer Planung auch grundsätzlich entgegenstehen. Für weitere 
Standortentscheidungen sind gerade diese Informationen daher unerlässlich. 

Die derzeit üblichen 150 bis 200 m hohen Windenergieanlagen wirken weit in die Landschaft. 
Der freien Landschaft im Außenbereich kommt, neben dem sog. „Integritätsinteresse von Natur 
und Landschaft“ in der Regel auch eine allgemeine Erholungsfunktion zu. Durch die dominie-
rende Wirkung der modernen Windenergieanlagen geht diese Erholungsfunktion im unmittelba-
ren Bereich eines Windparks zumindest teilweise verloren. Wobei für bestimmte Erholungsfunk-
tionen, z.B. Radwandern, die optische und akustische Belastung durch einen Windpark durch-
aus geringer sein kann als z.B. die Geruchsbelastung durch Stallanlagen. Die Bewertung der 
Schwere der Beeinträchtigung der Landschaft hinsichtlich ihrer Erholungsfunktion bildet daher 
neben den artenschutzrechtlichen Auswirkungen eine wesentliche Grundlage für die weitere 
Standortauswahl. 

Aufgrund des dichten Netzes an bereits vorhandenen Windparks lässt sich das 5 km Kriterium 
(angestrebter Mindestabstand zwischen Windparks) in der Regel kaum noch umsetzen. Ledig-
lich eine Fläche (Pot. 7) würde dieses Kriterium im Stadtgebiet unter Berücksichtigung der be-
nachbarten Gemeinden vollständig erfüllen. Die Potenzialfläche 7 ist jedoch relativ klein und 
liegt isoliert im Umfeld von Bereichen mit hoher bis sehr hoher avifaunistischer Bedeutung. Sie 
ist daher eher wenig geeignet. Die Fläche 7 liegt auch in einem Landschaftsraum der bisher nur 
gering belastet ist. Dieses Beispiel zeigt, dass eine strikte Orientierung am 5 km Kriterium inso-
fern auch als problematisch angesehen werden kann, da gerade dadurch die noch weitgehend 
intakten Landschaftsbereiche in Anspruch genommen würden. 

Die Planung von Konzentrationszonen sollte daher einerseits Standorte bündeln aber anderer-
seits gleichzeitig die noch weitgehend ungestörte Landschaftsbereiche schonen. Insbesondere 
Bereiche mit hoher Erholungsfunktion sollten freigehalten werden. Diese Zielsetzung kann 
durchaus dazu führen, gerade Flächen mit Vorbelastungen, d.h. Flächen in deren Umgebung 
bereits Standorte oder Windparks vorhanden sind, auszuwählen. Wesentliche Zielsetzung sollte 
jedoch sein, dass die Erholungsfunktionen nicht übermäßig eingeschränkt werden und dass 
Siedlungsbereiche möglichst nicht durch mehrere Standorte eingekesselt werden. 

 

Abweichungen bei der Bewertung gegenüber  
dem 1. Entwurf der Potenzialstudie (Sep. 2012) 

Die Potenzialflächen 8 und 9 werden wegen ihrer Bedeutung für die Avifauna insbesondere 
Brutvögel nicht weiter betrachtet bzw. verfolgt. In ihrer jeweiligen Umgebung befinden sich Flä-
chen mit hoher bis sehr hoher, teilweise auch nationaler Bedeutung für die Avifauna (Natur-
schutzgebiet Ahrensdorfer Moor / EU-Vogelschutzgebiet Esterweger Dose).  

Die Potenzialflächen 12 und 13 werden wegen ihrer Bedeutung für das Landschaftsbild und die 
Erholungsfunktion im Umfeld des Siedlungsbereichs nicht weiter verfolgt. Die Fläche 13 ist rela-
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tiv klein und liegt nur 2,5 km südlich des geplanten Windparks Kündelmoor der Gemeinde Bö-
sel. Die Fläche 12 wäre zwar ausreichend groß, sie liegt aber ebenfalls im Nahbereich des 
Stadtkerns. Es bestehen durch die offene Landschaft Sichtbeziehungen zu dem Windpark Geh-
lenberg und die Fläche liegt in einem Landschaftsraum mit hoher Erholungsfunktion, der das 
Stadtgebiet mit dem Erholungsgebiet der Talsperre Thülsefelde verbindet.  

 

Folgende Flächen kommen nach den bisherigen Ergebnissen für eine weitergehende Un-
tersuchung in Betracht: 

Potenzialfläche 1: Prüfung geringer Erweiterungsmöglichkeiten westlich und östlich des 
vorhandenen Windparks Gehlenberg hinsichtlich Avifauna und Land-
schaftsbild, 

Potenzialfläche 4 Prüfung einer Neuausweisung hinsichtlich Avifauna und Landschaftsbild, 
Prüfung der Erschließungsmöglichkeiten, 

Potenzialfläche 17 Prüfung der Möglichkeit einer Neuausweisung hinsichtlich Avifauna.  
Überprüfung der Auswirkungen auf das Landschaftsbild (insbesondere 
im Zusammenwirken mit den vorhandenen Windparks Garrel und Vor-
dersten Thüle sowie der Erweiterung des Windparks Garrel). 
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6 Anhang Infomaterial 
 

Rechtsprechung 

 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BverwG) vom 17.12.2002 - 4 C 15/01: 

• Durch Darstellungen im Flächennutzungsplan können Windkraftanlagen auf bestimmte 
Standorte konzentriert werden. Es ist jedoch der Gemeinde verwehrt, das gesamte Gemein-
degebiet würde diese Vorhaben zu sperren 

• Keine Darstellung ungeeigneter Flächen mit Alibifunktion (Feigenblattplanung) 

• Es muss der Privilegierungsentscheidung des Gesetzgebers Rechnung getragen werden und 
der Windenergienutzung in substanzieller Weise Raum verschafft werden. 

• Die Konzentrationsfläche ist in Relation zur Gemeindefläche und zu den Ausschlussflächen zu 
setzen, eine einzige Fläche kann jedoch ausreichen 

• Die Gemeinde muss jedoch nicht sämtliche Flächen, die sich für Windkraftanlagen eignen, 
gem. §35 Abs.3 Satz 3 in ihrem Flächennutzungsplan darstellen. Bei der Gebietsauswahl und 
dem Gebietszuschnitt braucht sie die die geschützten Interessen der Windenergienutzung in 
der Konkurrenz mit gegenläufigen Belangen nicht vorrangig zu fördern. Sie darf diese Interes-
sen nach den zum Abwägungsgebot entwickelten Grundsätzen zurückstellen, wenn hinrei-
chend gewichtige städtebauliche Gründe dies rechtfertigen 

• Ein schlüssiges gesamträumliches Konzept ist erforderlich 

• Tabuzonen wie Wald oder Siedlungsbereiche sind möglich 

• Die Berücksichtigung pauschaler Abstandskriterien ist möglich soweit diese noch städtebau-
lich noch begründbar sind 

• Bereits im Vorfeld der Abwehr schädlicher Umwelteinwirkungen ist es der Gemeinde gestattet, 
durch Bauleitplanung eigenständig, gebietsbezogen das Maß des Hinnehmbaren zu steuern 

• Geplante zukünftige Baugebietserweiterungen (z.B. Wohngebiete) können berücksichtigt wer-
den 

 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Niedersachsen vom 24.06.2004 –  
1 LC 185/03: 

• 650 m Abstand zu Einzelhäusern im Außenbereich ist städtebaulich begründbar 

• Eine deutliche Unterschreitung der Richtwerte der TA-Lärm ist aus Gründen des vorbeugen-
den Immissionsschutzes möglich 

• Es ist eine substanzielle Konzentrationsfläche erforderlich 
 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Niedersachsen vom 28.10.2004 –  
1 KN 155/03: 

• In der pauschalen Festlegung eines 5 km Mindestabstandes zwischen den Standorten von 
Windenergieanlagen liegt kein Abwägungsfehler 

• Der Plangeber muss nicht bis an die Gefahrengrenze gehen, sondern darf Vorsorgewerte für 
die zu berücksichtigenden Schutzgüter festsetzen. 

 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Niedersachsen vom 14.09.2000 –  
1 K 5414/98: 

• 5 km Abstand zwischen zwei Windparks ist ein nachvollziehbarer Abstand 

• Ab 850 m Abstand zwischen einzelnen Windenergieanlagen entsteht kein gemeinsamer 
Windpark. 
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Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-Westfalen vom 15.03.2006 – 8A 2672/03: 

• Beschränkt sich die Gemeinde darauf eine einzige Konzentrationsfläche auszuweisen, ist die-
ses noch kein Indiz für einen fehlerhaften Gebrauch der Planungsermächtigung, auch wenn in 
der Gemeinde weitere Flächen vorhanden sind, die ebenso gut oder noch besser für die Errich-
tung von Windenergieanlagen geeignet sind. 

• Unerheblich für die Frage, ob der Windkraftnutzung in substanzieller Weise Raum geschaffen 
wird, ist der Umstand, ob die ausgewiesene Fläche bereits erschöpft ist. 

• Für die Rechtmäßigkeit der mit der Planung verbundenen Kontingentierung kommt es nicht 
darauf an, wann das Kontingent ausgeschöpft wird.  

 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Nordrhein-Westfalen vom 09.06.2006 – 8A 3726/05: 

• Das im § 35 BauGB verankerte Gebot der Rücksichtnahme umfasst auch Fallkonstellatio-
nen, in denen von einem Bauvorhaben eine optisch bedrängende Wirkung auf bewohnte 
Nachbargrundstücke im Außenbereich ausgeht. 

• Beträgt der Abstand zwischen einem Wohnhaus und einer Windenergieanlage mindestens 
das Dreifache der Gesamthöhe (inkl. Rotor) der geplanten Anlage, dürfte in den überwie-
genden Fällen von dieser Anlage keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohn-
nutzung ausgehen. 

• Bestätigt durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 11.12.2006 - 4 B 72.06 -. 
 
Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Niedersachsen vom 28.01.2010 –  
Az: 12 LB 243/07: 

• 500 m Abstand zu Einzelhäusern im Außenbereich ist städtebaulich begründbar 

• Eine Unterschreitung der Richtwerte der TA-Lärm ist aus Gründen des vorbeugenden Im-
missionsschutzes möglich 

• 1000 m Vorsorgeabstand zu Siedlungsbereichen wurden in diesem Fall anerkannt, 1200 m 
wurden jedoch, auch angesichts der geringen Größe der im Ergebnis vorgesehenen Kon-
zentrationsfläche, als nicht ausreichend begründet vom OVG abgelehnt 

• Von der pauschalen Festlegung eines 5 km Mindestabstandes zwischen den Standorten von 
Windenergieanlagen kann abgewichen werden 

 
Quellenverzeichnis 
 

RROP Regionales Raumordnungsprogramm des Landkreises Cloppenburg 2005 

 

NLT-Papier  Niedersäsicher Landkreistag – Naturschutz und Windenergie – Hinweise zur Berücksichti-
gung des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie zur Durchführung der Umwelt-
prüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung bei Standortplanung und Zulassung von Wind-
energieanlagen (Stand: 2007 / Januar 2011 / Oktober 2011) 

LRP Landschaftsrahmenplan Cloppenburg 1998 

• Auszug aus dem Faunakataster des Landkreises Cloppenburg; zur Verfügung gestellt am 
03.08.2012 

• Brutvogel-Daten aus dem Vogelarten- Erfassungsprogramm der Staatl. Vogelschutzwarte 
im Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz 

 
Immissionsabstände zu Wohnnutzungen 
1. In den Materialien Nr. 63 „Windenergieanlagen und Immissionsschutz“ des Landesumweltamtes 

Nordrhein-Westfalen (LUA NRW) von 2002 ist umfangreiches Material zum Geräuschverhalten von 
Windenergieanlagen sowie zur Prognose und zur Beurteilung dieser Einwirkungen zusammenge-
stellt. Es sind modellhaft nach einer anerkannten Ausbreitungsrechnung die Schallimmissionen im 
Umfeld von Windenergieanlagen ermittelt worden. Dabei wurde für die Anlagen zwischen 0,5 bis 
2 MW (LUA, S.11) jeweils ein durchschnittlicher Schallleistungspegel von 103 dB(A) bei einer Na-
benhöhe von 80 m angesetzt.  

 Bei einer Anlage kommt das Landesumweltamt NRW in seinen durchgeführten Berechnungen zu 
folgendem Ergebnissen (LUA, S.16): 
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Nachtwerte lt. DIN 18005 Schutzabstände für 
45 dB(A) in  ca.   280 m  MD MI Einzelhäuser im Außenbereich) 
40 dB(A) in  ca.   410 m  WA 
35 dB(A) in  ca.   620 m  WR, Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

 

 Für eine Windfarm mit sieben Anlagen kommt das Landesumweltamt NRW in seinen durchgeführ-
ten Berechnungen zu folgendem Ergebnis (LUA S.17): 

Nachtwerte lt. DIN 18005 Schutzabstände für 

50 dB(A) in  ca.   250 m  GE 

45 dB(A) in  ca.   440 m  MD, MI, Außenbereich 

40 dB(A) in  ca.   740 m  WA, WS, Campingplätze 

35 dB(A) in  ca. 1100 m  WR, Wochenendhausgebiete, Ferienhausgebiete 

1. Auswertung Schaubild DEWI Lärmberechnung 201123 / DStG 2009 S. 2224 

 

Die Berechnungen zeigen die Lärmbelastung durch eine WEA der 2 MW-Klasse mit einem Schalleis-
tungspegel von 104 dB(A). Der maßgebliche Richtwert für allgemeine Wohngebiete beträgt nachts 
40 dB(A) und für Einzelhäuser im Außenbereich 45 dB(A).  

1 X 2 MW = ca. 320 m zu Einzelhaus ca. 500 m zu WA-Gebiet 

Bei einer Verdopplung der Anlagenzahl erhöht sich bei gleichem Abstand und Hauptwindrichtung die 
Belastung jeweils um 3 dB(A), das ergibt etwa folgende erforderlichen Abstände: 
 
2 X 2 MW = ca. 430 m zu Einzelhaus* ca. 630 m zu WA-Gebiet* 
4 X 2 MW = ca. 500 m zu Einzelhaus* ca. 750 m zu WA-Gebiet* 

*eigene Abschätzung nach dem DEWI-Schaubild 

3. WEA-Schattenwurf-Hinweise 

Licht und Schattenwurf / mögl. theoretische Beschattungsdauer LAI-Hinweise 200225:  

 30 Std. / Jahr 

 30 Min. / Tag 

30 Stunden pro Jahr entspricht im Durchschnitt einer tatsächlichen Beschattungsdauer von 8 Stun-

den, dies ist bei Einsatz einer Abschaltautomatik zu berücksichtigen. (LAI-Hinweise Seite 4) 

                                                
23 Schallimmissionen von Windenergieanlagen, Repowering Infobörse, Stand 08/2011 
24 Repowering v. Windenergieanlangen – Kommunale Handlungsmöglichkeiten Deutscher Städte- und Gemeindebund Juli 2009 
25 Hinweise zur Beurteilung der optischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA Schattenwurf-Hinweise), Länderausschuss 

für Immissionsschutz, Mai 2002 
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